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Zusammenfassung 

Die vorliegende Studie „Zur wettbewerblichen Wirkung des Zweivertragsmodells im 
deutschen Gasmarkt“ analysiert die Auswirkungen des neuen Entry-Exit-Modells in 
Deutschland auf die Entwicklung von Liquidität und Marktmachtsituation der entstehen-
den Märkte. Ziel ist dabei die Ableitung von Wirkungszusammenhängen und die Dar-
stellung tendenzieller Entwicklungen des mit 1. Oktober 2006 implementierten Systems. 
Die Studie dient der Analyse der Vor- und Nachteile des Entry-Exit-Systems allgemein 
sowie der Vermittlung eines Analyseansatzes unter Berücksichtigung eines erfolgrei-
chen Referenzsystems, wie jenem des britischen Marktes. Die Ermittlung der wettbe-
werblichen Wirkung des neuen Gasnetzzugangs ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
Fragestellung, die erschöpfend und endgültig behandelt werden kann, da das Zweiver-
tragsmodell innerhalb des ersten Jahres Anpassungsprozessen in Form von weiteren 
Systemänderungen unterlegen war, die teilweise erst in jüngster Vergangenheit, vor 
allem am 1. Oktober 2007 ihre Wirksamkeit entfaltet haben. Die vorliegende Studie 
vermittelt folglich nur erste Einblicke in die Ökonomie des neuen Systems.  

Die Bereiche des Gasnetzzugangs, die von der Gesetzesänderung nicht direkt betrof-
fen sind, lassen sich allerdings bereits qualitativ analysieren. In diesem Kontext sind die 
Entwicklung der Marktgebiete und die Herausbildung separater Märkte für den virtuellen 
Handel, der Sekundärmarkt für Kapazitäten und der Gashandel über die europäische 
Energiebörse (European Energy Exchange, EEX) zu nennen. Zur quantitativen Analyse 
der Wirksamkeit und Wettbewerblichkeit des (Großhandels-)Gasmarktes besteht die 
Möglichkeit, die Preisunterschiede und deren Entwicklung auf den einzelnen Teilmärk-
ten, vor allem der unterschiedlichen Marktgebiete zu untersuchen. Die Datenlage für die 
Überprüfung ökonometrischer Hypothesen ist jedoch gegenwärtig noch nicht gegeben. 
Nach der qualitativen und deskriptiv quantitativen Erhebung werden daher im weiteren 
Verlauf der Studie lediglich einige ökonometrische Modelle, welche die Umsetzung ei-
ner Analyse zur wettbewerblichen Wirksamkeit eines Marktsystems ermöglichen, ver-
anschaulicht. Dabei wird der Fokus auf eine rasche Umsetzbarkeit einer zukünftigen 
Anwendung gelegt. 
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Summary 

This study „On the competitive effects of the German Entry Exit System “ analyzes the 
impact of the new established entry-exit-system in Germany on the market power of 
market participants and the liquidity of the upcoming secondary markets. It discusses 
the impact of this system on certain market aspects and analyzes expected further de-
velopments of the so called 2-Vertragsmodell (entry-exit-system). The first part of the 
study covers advantages and disadvantages of the system in general and highlights 
possible procedures for further analysis. In this context the UK system is introduced as 
Best-Practice benchmark model. 

Due to several changes within the first year after the implementation of the entry-exit-
Model in Germany a complete and final analysis is not yet possible. Consequently, our 
analysis focuses on providing an overview of the existing system, upcoming secondary 
markets and expected developments.  

Also, it is yet too early to test for several econometric hypotheses (such as cointegrated 
markets and no arbitrage conditions). Therefore, we discuss in section five methodolo-
gies and techniques that would allow an easy and comfortable implementation as soon 
as the required data for a quantitative economic assessment is available.  
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1 Einleitung 

Der deutsche Gasmarkt fand am 1.Oktober 2006, zu Beginn des Gasjahres 2007, seine 
Neugestaltung in der Etablierung eines Entry-Exit-Systems, dem so genannten Zwei-
vertragsmodell. In diesem sind lediglich zwei Verträge und zwei dazugehörige Kapazi-
tätsbuchungen vorgesehen, um Gas zu transportieren. Ziel war es darüber hinaus, so 
genannte „virtuelle Handelspunkte“ in den einzelnen Marktgebieten zu errichten, die 
einen liquiden Gashandel ermöglichen sollen. Ein gutes Jahr nach seiner Einführung 
scheint es geboten, die Entwicklung dieses Systems und seine Wirkungen aus wettbe-
werbspolitischer Sicht zu analysieren.  

Das Entry-Exit-Modell hat laut Däuper (2004) die Aufgabe, gegenläufige Markteigen-
schaften wie Unabhängigkeit der Transaktionen, Börsenfähigkeit, Diskriminierungsfrei-
heit aber auch den Substanzerhalt und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
zu vereinen. Die zwei letzteren Aspekte stellen aufgrund ihrer langfristigen Pfadabhän-
gigkeit zunächst Größen dar, die nach etwas über einem Jahr nach der Einführung des 
neuen Systems nicht adäquat evaluierbar sind. Aussagen bezüglich der ökonomischen 
Anreizstrukturen sind hingegen bereits möglich.  

Die tatsächliche Evaluierung der regulatorischen Rahmenbedingungen kann auf Basis 
zweier unterschiedlicher Ansätze erfolgen. Den ersten Ansatz bietet die Untersuchung 
der Erfahrungen der unterschiedlichen Marktteilnehmer; hierbei ist auf Befragungen und 
Beschwerdemeldungen zurückzugreifen. Obwohl in der Regulierungspraxis durchaus 
verbreitet, birgt ein solch qualitatives Verfahren das Problem der Subjektivität der Be-
fragten einerseits und die Gefahr strategischer Aussagen andererseits. Der zweite An-
satz impliziert die Erhebung quantitativer Informationen in Form tatsächlich messbarer 
Werte. Die Analyse der Marktinformationen kann dabei auf unterschiedliche Weise er-
folgen. So lassen sich die Erhebung des Entwicklungsstandes, die Abschätzung der 
Entwicklungstendenzen und die Analyse der Wirkung des etablierten Verfahrens unter-
scheiden. 

Die Evaluation des Entwicklungsstandes ist als statische Analyse zu sehen. In ihr wer-
den Kennzahlen definiert und anhand von Soll-Ist-Vergleichen der aktuelle Stand des 
Zielerreichungsgrades für das Gesamtsystem ermittelt. In diesem Verfahren finden 
auch Marktkonzentrationsmessungen ihre Anwendung. Die Abschätzung von Entwick-
lungstendenzen und die Analyse der Wirkung eines etablierten Systems oder Verfah-
rens dagegen erfolgt meist auf Basis dynamischer Methoden. Sie dienen weniger der 
Ermittlung und Determinierung eines aktuellen kurzfristigen Handlungsbedarfs als viel-
mehr der langfristigen Analyse und Überwachung der Wirkungszusammenhänge und 
Lerneffekte der Marktakteure.  

Aufgrund der erst kurzen Etablierungszeit des aktuellen Gasnetzzugangmodells wird in 
konzentriert sich die Studie primär auf die Analyse der direkt mit dem Netzzugangsmo-
dell verknüpften Märkte und setzt nicht den Schwerpunkt auf die Analyse der wettbe-
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werblichen Situation auf dem Netz vor- oder nachgelagerten Bereichen. Folglich wird 
sowohl auf eine Analyse des Wettbewerbs auf Fernleitungsebene als auch auf die 
Problematik von Langfristverträgen oder der Wirkung unterschiedlicher Entflechtungs-
varianten nicht explizit eingegangen. 

Die Studie ist dabei wie folgt gegliedert. Abschnitt zwei gibt einen Überblick über Entry-
Exit-Modelle im Allgemeinen und ihre Anwendung in der Praxis. In diesem Kapitel wer-
den Vor- und Nachteile und die Anforderungen an ein Zweivertragssystem, das die E-
tablierung eines funktionsfähigen Marktes anstrebt, analysiert. Ziel ist es hierbei, An-
satzmöglichkeiten für erste Analysen aufzuzeigen, welche in den Folgeabschnitten so-
fern möglich umgesetzt werden. In Abschnitt drei erfolgt eine kurze Beschreibung des 
seit Oktober 2006 in Deutschland implementierten Entry-Exit-Modells. Kapitel vier un-
tersucht die Etablierung der unterschiedlichen Marktsegmente des deutschen Gasmark-
tes. Hierbei werden die virtuellen Handelsplätze, die deutsche Gasbörse und die Platt-
formen für den Sekundärmarkt für Kapazitäten und Speichernutzung betrachtet. Auf-
grund der Tatsache, dass die Abschätzung der wettbewerbsfördernden Wirkung einer 
Marktumstellung erst nach einer gewissen Frist erfolgen kann, lassen sich hierbei ledig-
lich erste Tendenzen beschreiben, jedoch keine endgültigen Bewertungen ableiten. Der 
darauf folgende Abschnitt fünf führt in ein Instrumentarium zum Monitoring der Markt-
entwicklung ein und verdeutlicht die Möglichkeit der Wirkungsanalyse anhand von Koin-
tegrations- und Arbitragetests. Dabei werden die entsprechenden Modelle aus der öko-
nomischen Theorie und die analytische Methodik beispielhaft dargestellt. In diesem 
Kontext erfolgt auch eine kritische Überprüfung der Umsetzbarkeit der Modelle für den 
deutschen Gasmarkt. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und zieht eine 
erste Bilanz für das Gasjahr 2007.  
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2 Regulierung und Wettbewerb im Gasmarkt: 
Ökonomische Theorie und internationale best-practice 

In diesem Abschnitt wird das Zweivertragssystem in die ökonomische Theorie einge-
ordnet sowie seine grundsätzlichen Vor- und Nachteile diskutiert. Anschließend erfolgt 
auf regulierungsökonomischer Basis und vor dem Hintergrund der Erfahrung internatio-
naler best practice in Großbritannien die Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur späte-
ren ökonomischen Beurteilung des deutschen Marktmodells. Basierend darauf werden 
Ausprägungen eines wettbewerblich organisierten Gasmarktes dargestellt und die an 
den gaswirtschaftlichen Teilmärkten ansetzenden Analysemöglichkeiten aufgezeigt. 

Die wettbewerbliche Wirksamkeit von regulatorischen Maßnahmen bedarf der Festle-
gung bestimmter Kriterien, die einen Referenzfall bilden, an dem ein bestehendes oder 
neu auszugestaltendes System gemessen werden soll. Solche Bewertungskriterien 
lassen sich z. B. aus der normativen Regulierungstheorie, aber auch politischen Vorga-
ben wie der EU-Gasrichtlinie1 und dem Ziel der Marktöffnung ableiten und könnten 
sein: 

- Diskriminierungsfreiheit und Wettbewerbskonformität, 

- Transparenz, Praktikabilität und Einfachheit des Netzzugangs, 

- Kostendeckung (Gewinnbegrenzung), 

- Marktfähigkeit, Börsenfähigkeit und Offenheit des Marktes. 

Eine Überprüfung der ersten beiden Punkte erfolgt meist per Kommunikation der betei-
ligten Marktagenten mit den Regulierungsbehörden und bedarf für die einzelnen Krite-
rien zusätzlicher Konkretisierungen der anzuwendenden Parameter und den daraus zu 
ziehenden Schlussfolgerungen. Das übergeordnete Kriterium der fairen Preisbildung, 
die sowohl die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung deckt als auch miss-
bräuchliche, also dauerhafte Überkostenpreise verhindert, kann und sollte über ent-
sprechende Formen der Ausgestaltung des Preisregimes, vor allem einer leistungsba-
sierten Regulierung (Anreizregulierung) erfüllt werden. Der letzte Aspekt hingegen, die 
Überprüfung der Marktfähigkeit, -öffnung und –liquidität, ist durch ein entsprechendes 
Marktdesign zu gewährleisten.2  

                                                 

 1 Siehe: RICHTLINIE 98/30/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Juni 
1998 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt. 

 2  Die Kriterien Marktfähigkeit, Börsenfähigkeit und Offenheit des Marktes bedürfen der regelmäßigen 
Analyse mittels geeigneter Modelle und Näherungsverfahren und sind zentraler Untersuchungsge-
genstand dieser Studie. Einen solchen Ansatz wählen beispielsweise auch die Sektoruntersuchungen 
der europäischen Kommission. Vgl. hierzu: Europäische Kommission (2007): „Untersuchung des eu-
ropäischen Erdgas- und des europäischen Elektrizitätssektors gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003. 
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2.1 Ökonomische Grundlagen der Gasmarktregulierung 

Die traditionelle Regulierungstheorie beschäftigt sich überwiegend mit denjenigen Sek-
toren der Volkswirtschaft, in denen ein natürliches Monopol und mithin Marktversagen 
vorliegt; in denen der Staat regulierend und lenkend eingreift oder die Bereitstellung des 
jeweiligen Gutes selbst übernimmt. Ein natürliches Monopol ist dabei gekennzeichnet 
durch die gesamtwirtschaftlich effizienteste Güterbereitstellung mittels lediglich einen 
Anbieters. Dies ist der Fall, wenn subadditive Kostenfunktionen, z.B. aufgrund von Ver-
bund- und Skalenvorteilen vorliegen. Der Begriff des natürlichen Monopols impliziert 
bereits die Abwesenheit von Wettbewerb. Häufig sind Unternehmen, die Güter im natür-
lichen Monopol bereitstellen, vertikal integriert; sie sind also auch in den dem Monopol-
bereich vor- und nachgelagerten Märkten aktiv. In den letzten Jahrzehnten wurden 
zahlreiche Versuche unternommen, diese traditionellen natürlichen Monopole aufzu-
spalten und die vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen zu liberalisieren. 
Gleichzeitig haben sich zahlreiche mögliche Formen der Monopolregulierung wie:  

• Kostenzuschlagsregulierung, 

• Rentabilitätsregulierung, 

• Price Cap Regulierung und 

• verschiedene weitere Formen der Anreizregulierung 

herausgebildet.3  

Die jeweiligen Tariffierungsmethoden werden dabei in einen regulatorischen Rahmen 
eingebunden, der die spezifischen Ausprägungen des zu regulierenden Marktes be-
rücksichtigen sollte. Im Kontext dieser Rahmenfestlegung wird primär auf die (Netz-) 
Anbieter- und Konsumentenstruktur Bezug genommen. Die zu Grunde liegende Frage 
hierbei ist die Wahl des möglichen Anknüpfungspunktes für den Eingriff in den Markt, 
d.h. an welcher Stelle (Netz, Großhandel oder Endkonsument) soll die Zielgröße (z. B. 
Preis) beeinflusst werden. 

Für die meisten Länder mit liberalisierten und regulierten ehemaligen Monopolsektoren 
gilt, dass die Tarifregulierung an jenem Bereich der vertikal integrierten Unternehmen 
ansetzt, bei dem das tatsächliche natürliche Monopol vorliegt. Den primären Ansatz-
punkt für die Regulierung bietet damit das Netz. Paralleles Ziel der Regulierung und 
Liberalisierung ist es auch, den Wettbewerb in den nach- und vorgelagerten Teilgebie-
ten zu fördern, um die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt zu erhöhen. 

Auch bei der regulierungsökonomischen Analyse des Gassektors bildet das Netz, un-
terteilt in Ferngas- und Verteilnetz, den Ausgangspunkt.4 So gilt es, den Transport oder 

                                                 

 3 Für genauere Erläuterungen der jeweiligen Preissetzungsverfahren siehe Bormann/Finsinger (1999) 
 4 Zahlreiche Aspekte im Zusammenhang mit der Regulierung des Gasmarktes wurden bereits im Kon-

text der Liberalisierung der Stromnetze angesprochen, so dass in der vorliegenden Studie auch häufig 
auf diese Erkenntnisse zurückgegriffen wird. 
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die Verteilung des Gutes Gas zu wettbewerblichen Kosten und Preisen zu ermöglichen 
und sowohl für auf nachgelagerten als auch vorgelagerten Märkten aktive Unternehmen 
die diskriminierungsfreie Partizipation am Gesamtmarkt zu gewährleisten.  

Das theoretisch ideale Modell zur Bepreisung von Netzen und des Netzzugangs ist der 
Ansatz der Nodalpreise (oder nodal pricing, vgl. Cremer und Laffont, 2002). Nodal pri-
cing basiert auf dem Grenzkostenansatz und ermöglicht die Berücksichtigung von tat-
sächlichen Transportkosten und die explizite Abbildung von Engpassen. Cremer und 
Laffont (2002) zeigen, dass die optimale Größe eines Netzes erreicht wird, wenn die 
langfristigen Grenzkosten gedeckt werden können, d.h. die Übertragungsentgelte in 
Summe deren Abdeckung ermöglichen. Für diesen Fall gilt, dass bei Proportionalität 
von Kapazitäts- und operativen Kosten zur Leitungslänge auch die optimalen Entgelte 
für die Nutzung des Transportnetzes proportional zu dieser sein müssen. Der Ansatz 
der langfristigen Grenzkosten entspricht der „first-best“ Lösung, die jedoch bei Existenz 
von Fixkosten keine Kostendeckung („break-even“) ermöglicht und langfristig zu einem 
Austreten des Netzbetreibers aus dem Markt führen würde. Um eine solche Entwick-
lung zu vermeiden, schlägt die Regulierungstheorie „second-best“ Lösungen mittels so 
genannter Ramseypreise vor. Dabei werden unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Nachfrageelastizitäten einzelner Netznutzergruppen Preisaufschläge erhoben, die 
gleichzeitig Engpasssituationen und die Flussrichtung berücksichtigen können. Die Fä-
higkeit des nodal (Ramsey) pricings zur Anwendung in der Praxis ist jedoch aufgrund 
der hohen Informationsanforderung, insbesondere die Kenntnis der Elastizitäten und 
aufgrund des damit verbundenen hohen regulatorischen Aufwandes nur schwer um-
setzbar. Als Kompromisslösung zum nodal pricing wurde daher in Deutschland das 
Entry-Exit System etabliert. 

In einem Entry-Exit-Modell (in Deutschland Zweivertragsmodell5) setzen sich die Über-
tragungsentgelte des zu transportierenden Produktes aus der Summe der geforderten 
Zahlungen an den jeweiligen Gasein- und Ausspeisepunkten zusammen. Ein solches 
Preissystem setzt die Unterscheidung von Einspeise- und Ausspeisekapazitäten bezüg-
lich Definition, Buchung, Verteilung und Bepreisung voraus. Es bedarf folglich einer 
Strukturierung des Verkaufs und der Verteilung der vorhandenen Kapazitäten.  

Auch wenn die Idee der Regulierung mittels Entry- und Exit-Verträgen auf einer einheit-
lichen Umlegung der Kosten basiert, so variieren die bestehenden Systeme jedoch in 
ihrer Implementierung, insbesondere in der Annahme der zugrunde liegenden Kosten-
konzepte. So können z. B. Long-run Incremental Cost (LRIC)6, Long-run Marginal Cost 
(LRMC), durchschnittliche Kosten (average cost, AC) o. ä. zur Anwendung kommen. Im 

                                                 

 5 Zweivertragsmodell: Entry- und Exit-Kapazitäten werden separat gehandelt und gebucht, d.h. 
Einspeiser in das deutsche Netz benötigen einen jeweiligen Einspeisevertrag und, um die übertrage-
ne Menge an Gas oder Strom dem Endkunden zugänglich zu machen, einen zusätzlichen Ausspeise-
vertrag. 

 6 Long-run Incremental Cost sind langfristig vorhersehbare, mit der zusätzlichen Infrastrukturnutzung 
verbundene Kosten. 
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folgenden Abschnitt werden die Vor- und Nachteile des Entry-Exit Systems im Vergleich 
zur Punkt-zu-Punkt Preisbildung dargestellt. 

Die Vorteile des Entry-Exit-Systems gegenüber des Punkt-zu-Punkt Bepreisung liegt 
laut ökonomischer Theorie meist in der (Möglichkeit der) direkten Kostenreflexivität, der 
Wettbewerbsförderung und der gezielten Erhöhung der Liquidität des eigentlichen 
Commodityhandels. So fallen in einer Netzwirtschaft nur bedingt tatsächliche Kosten 
einer physischen Durchleitung an; vielmehr ermöglicht das Netz unter Nutzung so ge-
nannter Bündelungsvorteile, also mit zunehmender Anzahl der Netznutzer sinkender 
durchschnittlicher Kosten, eine nicht Transportstrecken-, sondern netznutzungsbezoge-
ne Preisbildung. Diskriminierungsfreie und nicht durch Marktmacht überhöhte Preise 
ermöglichen eine Intensivierung des Wettbewerbs zur Belieferung der Endverbraucher 
wie auch auf dem Netz vorgelagerten Großhandelsmärkten. Letzteres führt wiederum 
zu einer Erhöhung der Liquidität und damit zu einer effizienteren Gaspreisbildung. 

Andererseits werden auch potentielle Mängel der Einführung eines Entry-Exit-Systems 
diskutiert. Laut der Vereinigung der Europäischen Gastransportnetzebetreiber (GTE, 
2003) ist einer dieser Mängel der so genannte Pancaking-Effekt, welcher auftritt, wenn 
mehrere parallel existierende Marktgebiete das Entry-Exit-System tragen.7 Unter die-
sem Effekt wird verstanden, dass die Grundkomponente des Netzzugangs mehrfach 
bezahlt wird, d.h. marktübergreifende Übertragungen zu intransparenten Kosten und 
beim Konsumenten zu preisverzerrenden Doppelbelastungen führen. Der Pancaking-
Effekt kann folglich eine effektive Barriere für den Wettbewerb darstellen und Monopol-
stellungen oder Marktmacht aufrechterhalten und untermauern.8  

Bei der Anwendung von Durchschnittspreisen ergibt sich ein weiteres Problem aus der 
Quersubventionierung langer Übertragungswege durch kurze Netzstrecken, deren 
Bepreisung damit ein tendenziell überhöhtes Niveau aufweisen.9 Eine mögliche Folge 
solcher nicht verursachungsgerechten Kostenzurechnung ist der Anreiz zum Aufbau 
von ineffizienten Querverbindungen, deren Entstehen durch das Bestreben der Vermei-
dung zu hoher Netzentgelte und nicht durch Knappheit oder Bedarfsorientierung ent-
stehen würden. In der Folge könnten langfristige Signale bezüglich der Knappheit an 
Kapazitäten nicht mehr aus den Preisen abgeleitet werden. Ineffiziente, also nicht auf 
Knappheits- sondern auf fehlerhafte Preise zurückzuführende Querverbindungen verur-
sachen eine zusätzliche Informationsasymmetrie innerhalb des Entry-Exit-Systems. 

                                                 

 7 Gas Transmission Europe: „Potential Shortcomings of the Entry-Exit-System”, 2003 
 8 Vgl. Brown (2005) 
 9 Dies ist vor allem ein Problem bei Gütern, die trotz der Bündelungseffekte des Netzes zumindest 

teilweise physische Distanzen überwinden. Eine solche fehlerhafte Bepreisung ergibt sich aus der Bil-
dung eines Kostendurchschnitts, welcher dann als Entry- und Exit-Tarif an den jeweiligen Ein- und 
Ausspeisepunkten verrechnet wird. Die Folge aus diesen Durchschnittswerten ist eine Unterbeprei-
sung der langen Übertragungswege und analog dazu eine Überbepreisung der Kurzdistanz-
Übertragung. Da Preise generell die Kosten verursachungsgerecht widerspiegeln sollten, ist eine An-
passung dieser Durchschnittsbildung sinnvoll. 
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Um dem Problem der möglichen Quersubventionierung zu begegnen, wird häufig auf 
den Ansatz der Anwendung des Entry-Exit-Systems auf mehrere kleine Zonen (nicht 
das gesamte Marktgebiet) zurückgegriffen.10 Dies hat zur Folge, dass die Durch-
schnittspreise geringere Abweichungen von den tatsächlichen Kosten aufweisen (kön-
nen) als bei einer homogenen Bepreisung des gesamten (nationalen) Marktgebietes mit 
seinen unterschiedlichen Strukturen und Ausprägungen. Kritisch anzumerken ist hierbei 
jedoch die Möglichkeit einer Zementierung des oben dargestellten Pancaking-Effektes 
und einer Verhinderung der Vorteile, die das eigentliche Entry-Exit-System generieren 
sollte. So erschwert die Existenz zahlreicher Marktgebiete den Handel und führt nicht 
zwingend zu einem Abbau von Informationsasymmetrien.  

Eine Lösung dieses Problems bietet die Verwendung eines verursachungsgerechten 
Kosten- und Preisstandard. Wird nämlich von der oben genannten Durchschnittspreis-
betrachtung abgesehen und erfolgt eine Orientierung an den LRIC (für ein Gesamt-
marktgebiet), wird fehlalloziierenden Quersubventionierungen vorgebeugt. 

2.2 Referenzmodell Großbritannien 

Als eines der erfolgreichsten Entry-Exit-Modelle im europäischen Raum, das häufig als 
Benchmark oder Referenzsystem genannt wird, gilt das Regulierungsmodell in Großbri-
tannien. Das gesamte Netz ist hierbei in einer Regelzone zusammengefasst und die 
Bepreisungen der Entry- und Exit-Punkte werden als separate „Briefmarken“ verstan-
den. Diese erlauben eine geographische Differenzierung, um die Knappheit der Netzsi-
tuation zu reflektieren und werden regelmäßig den Marktentwicklungen angepasst.  

Die Transportkapazitäten in GB werden an den Einspeisepunkten über Auktionen nach 
maximaler Zahlungsbereitschaft vergeben. Damit berücksichtigt die in Großbritannien 
vorliegende Preisstruktur berücksichtigt nicht nur die tatsächlichen Kosten des Gas-
transportes sondern darüber hinaus auch die Schattenpreise bei Engpässen im System 
(Cavill, 2003). 

Aus dem britischen Tarifmodell haben sich verschiedene Handelsformen bzw. Teilmärk-
te herausgebildet, die als Indikatoren für die Funktionsfähigkeit des Systems herange-
zogen werden. 11 Darunter fallen: 

• OTC-Markt12 

• Futures- und Spotmarkt 

• On the day-commodity Markt (Ausgleichsmarkt) 

                                                 

 10 Dieser Ansatz findet sich auch in Deutschland, wo das Gesamtgebiet ursprünglich in 19 Marktgebiete 
unterteilt war. 

 11 Vgl. hierzu Riechmann und Hussain (2002) 
 12 Over the counter Markt: Außerbörslicher Handel überwiegend nicht-standardisierter Produkte. 
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• Auktionen/ Auktionsmarkt für Speicherkapazitäten 

• Einspeisekapazitätsauktionen an Grenzstellen 

Die Evaluierung eines bestehenden Entry-Exit-Systems kann daher über die Bewertung 
der Liquidität und die Wettbewerblichkeit (bzw. generelle Existenz) dieser Märkte erfol-
gen. In den folgenden Abschnitten werden die Indikatoren für einen wettbewerblichen 
Gasmarkt anhand der Unterscheidung der Marktagenten motiviert. Jede Gruppe an 
Marktteilnehmern definiert den Grad der Wettbewerblichkeit des Gesamtgasmarktes 
anhand unterschiedlicher Teilmärkte. 

2.3 Indikatoren eines wettbewerblichen Gasmarktes nach Marktagenten 

In diesem Abschnitt werden die in den vorherigen Unterkapiteln vorgestellten ökonomi-
schen Kriterien und internationalen best practice Arrangements auf die von einzelnen 
Marktakteuren geprägten Wertschöpfungsstufen übertragen. Schwerpunkt liegt dabei 
auf einem Marktdesign orientiert an den Aspekten Wettbewerblichkeit und Liquidität. 

2.3.1 Shipper - Gashändler 

Wirksamer Wettbewerb auf Gashandelsebene setzt eine nicht geringe Händleranzahl 
voraus. Da sich Wettbewerb und die Liquidität eines Marktes gegenseitig bedingen, ist 
der erste Schritt zur Etablierung von Wettbewerb die Schaffung der Voraussetzungen 
für einen liquiden Gasmarkt.  

Liquide Märkte sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Gut jederzeit Käufer oder Ver-
käufer am Markt findet. Dieser stetige Handel wird durch standardisierte Verträge und 
die gleichzeitige Differenzierung des Produktes z. B. über unterschiedliche Lieferzeit-
räume in der Zukunft, wie day-ahead, month-ahead, year-ahead, erleichtert. Gleichzei-
tig bedarf es diskriminierungsfreier Netzzugangsmöglichkeiten für neue Händler und 
gewissen Standardisierungen in Verträgen und Prozessen, um dies zuverlässig zu ge-
währleisten. Das wichtigste Kriterium für diskriminierungsfreien Netzzugang ist der Ab-
bau potentieller Informationsasymmetrien der Marktteilnehmer. Dann sind alle relevan-
ten Informationen des Marktes müssen aus den Preisen ersichtlich sein und stehen 
darüber hinaus den Partizipierenden gleichmäßig zur Verfügung. In vertikal integrierten 
Strukturen gilt es darüber hinaus, die Ungleichbehandlung konzernverbundener und 
dritter Händler durch den Netzbetreiber zu unterbinden. Dies gilt sowohl in preislicher 
als auch nicht-preislicher – zum Beispiel qualitativer oder kapazitärer – Hinsicht. 

Liquide Gasmärkte sind darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass vielfältiger Han-
del stattfindet. Die Etablierung von Zweitmärkten (im Kontext von Gas- und Elektrizität) 
für sowohl Kapazitäten als auch Commodities ist dafür eine notwendige Bedingung. 
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Für die Nutzer des Netzes, die eigentlichen ‚Spediteure’ (Shipper, in der Terminologie 
der Netzbetreiber „Transportkunden“ genannt) des Gutes, erfordert die Existenz des 
Entry-Exit-Systems eine Anpassung ihres Systemablaufs. Bedeutsam sind Informatio-
nen über die jeweiligen Fahrpläne, um eine adäquate Buchung der Entry- und Exit-
Kapazitäten zu ermöglichen. Darüber hinaus müssen etwaige Fahrplanabweichungen 
kalkulierbar gemacht werden, um einen gewissen Grad an Versorgungssicherheit und 
Netzsicherheit für weitere Netznutzer und Kunden zu ermöglichen. 

Diese Begebenheiten verursachen Kosten in den folgenden Bereichen: 

• Kapazitäts- und System Management, 

• Zusätzliche Kosten für Ausgleichsanstrengungen und  

• Aufwendungen für die Prognostizierung der Fahrplanabweichungen.13 

Ein Vorteil des Entry-Exit-System ist für Gashändler darin zu sehen, dass es die flexible 
Nutzung von Kapazitäten und Mengen im gesamten Marktgebiet ermöglicht, ohne vor-
ab fixierte Transportwege einhalten zu müssen. Darüber hinaus können die Shipper 
ihre Unternehmensabläufe über die Existenz eines Zweitmarktes optimieren. Gaswirt-
schaftlich ergeben sich für den Shipper somit folgende Vorteile: 

• Reduktion des relativen Portfolioeffektes14 durch die Möglichkeit der Optimie-
rung der Kapazitätsnutzung innerhalb der eigenen Kundengruppen und über 
Swaps oder ähnliche Derivate (Hedging der Übertragungsrisiken über unter-
schiedliche Kundengruppen).15 

• Die Möglichkeit, am Handel der Balancing points (BP) zu partizipieren und da-
durch Flexibilitäten des Tagesgeschäftes zu nutzen. 

• Langfristig bessere Handelsbedingungen über etablierte liquide Sportmärkte. 

Es gilt folglich, dass ein erfolgreiches Entry-Exit-System auf Handelsebene durch funk-
tionierende Spot und Sekundärmärkte gekennzeichnet ist. 

2.3.2 Transportnetzbetrieb 

Für den Netzbetrieb bedeutet die Etablierung eines idealtypischen Entry-Exit-Systems 
die Aufrechterhaltung und Verteilung der vorhandenen Kapazitäten durch die Durchfüh-
rung von Auktionen, die Etablierung einheitlicher Vertragsstandards für unterschiedliche 
Kundengruppen und die Errichtung bzw. das Zulassen eines Zweitmarktes für die Wei-
tergabe an erworbenen Kapazitätsrechten, um eine effiziente Ausnutzung des Systems 

                                                 

 13 Vgl. Bord Gais Eireann (2003). 
 14 Über die Existenz einer größeren Kundengruppe lassen sich gegenläufige stündliche Lastprofile aus-

gleichen. 
 15 Für eine Definition des Portfolioeffektes siehe Giotakos (1998).  
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zu ermöglichen. Basiert darüber hinaus ein Entry-Exit-System auf mehreren einzelnen 
Netzbetreibern, so bedarf es einer verbindlichen Zusammenarbeit dieser bei:  

• Angebot und Versteigerung von Kapazitäten, 

• der Kosten- oder Entgeltwälzung, 

• der Abstimmung der Vertragsstandards und 

• der Regelung der Übertragung an angrenzenden Netzen.16 

Aus ökonomischer Sicht ist der Transportnetzbetrieb in einem Entry-Exit-System effi-
zient, wenn die Kosten der Aufrechterhaltung des Netzbetriebes abgegolten werden 
und vorhandene Kapazitäten effizienter Nutzung unterliegen. Dies gilt insbesondere, 
wenn das Netzbetriebsmanagement ausschließlich das Netzgeschäft optimiert, nicht 
aber vor- und nachgelagerte Schwesterunternehmen in seine Entscheidungsfindung 
einbezieht. Bei der Möglichkeit, Kapazitäten über Auktionen anzubieten, ist gleichzeitig 
- je nach Art der Auktion - nicht nur die effiziente, sondern auch die temporär gewinn-
bringende Nutzung des Netzes gewährleistet. Dabei werden lokale Knappheiten direkt 
in Preissignale überführt. Dies wiederum führt zu effizienten Investitionssignalen. 

Die Evaluierung eines Gastransportmodells kann folglich über die Analyse der effizien-
ten Kapazitätsbereitstellung im jeweiligen Markt erfolgen. Gegeben ein natürliches Mo-
nopol des Netzbetriebs, stellt diese Effizienz nicht der Markt, sondern der Als-Ob Wett-
bewerb durch Vergleich der Kosten der Leistungsbereitstellung mit Modellnetzen oder 
anderen, vergleichbaren Netzbetreibern / Vergleichsmärkten sicher. 17 Dies kann über 
eine statische Analyse, idealer Weise aber über eine dynamische Betrachtung bzw. 
eine Betrachtung des Effizienzverlaufs unterschiedlicher Folgejahre erhoben werden.18  

2.3.3 Endverbraucher 

Die Einführung eines Entry-Exit-Systems hat letztlich das Ziel, die Verbraucherpreise 
aufgrund sich etablierenden Wettbewerbs nachhaltig zu senken und bestehende Mono-
polrenten abzuschmelzen. Für den Konsumenten bedeutet Wettbewerb die Möglichkeit 
der freien Händler- und Zulieferwahl. Gleichzeitig bewirkt diese Möglichkeit des Liefe-
rantenwechsels eine Rückkopplung auf die vorgelagerten Märkte (der Händler) und 
beschleunigt wiederum den Wettbewerb. 

                                                 

 16 Vgl. hierzu EnWG § 20 Abs. 1b. So übernehmen in Deutschland Verteilnetzbetreiber Gas an Einspei-
sepunkten für alle angeschlossenen Ausspeisepunkte; bei Lieferantenwechsel gilt die so genannte 
Rucksackregel, d.h. der Verteilnetzbetreiber verpflichtet sich, die Kapazität an den neuen Lieferanten 
zu übertragen. 

 17  Für den Vergleich wettbewerblicher Transportnetzbetreiber vgl. Angenendt et al. (2007). 
 18  Solche Effizienzvergleiche oder Benchmarkinganalysen sind dabei abhängig von der Anzahl ver-

gleichbarer Unternehmen. Ist eine ausreichende nationale Vergleichsgrundlage nicht gegeben, sollten 
standardisierte Informationen internationaler Vergleichsunternehmen herangezogen werden (Jamasb 
et al, 2007). 
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Eine weitere Möglichkeit der Evaluierung des bestehenden Entry-Exit-Systems ist folg-
lich über die Preisentwicklung für Endkonsumenten gegeben. Die Analyse einer Preis-
entwicklungsreihe über den Verlauf der Systemnutzung (Zusammenhang von Preisen 
und Kapazitätsengpässen) ermöglicht eine Abschätzung der Wettbewerbsintensität. Ein 
weiterer Indikator für wettbewerbliche Marktstrukturen sind die tatsächlichen Wechsel-
raten. Dabei spielt neben der Herausbildung neuer Angebote und Tarifstrukturen im 
Gasvertrieb auch die Komplexität des Anbieterwechsels eine Rolle.  

Die vorherigen Abschnitte zeigen, dass es für die unterschiedlichen Teilmärkte, mithin 
die unterschiedlichen Marktakteure sehr verschiedene Formen der Wettbewerbsanaly-
se gibt. Für Großhandelsmärkte ist das entscheidende Wettbewerbskriterium die Liqui-
dität des Gutes sowie eine entsprechende Zahl an Transaktionen und Marktakteuren. 
Im Transportnetzbereich sind die wettbewerblichen, aufgrund der monopolitischen Kos-
tenstruktur allerdings eher regulatorischen Kriterien transparente Verfahrensabläufe, 
effiziente Kapazitätsallokation und eine bei effizienter Kapazitätsbereitstellung kosten-
deckende Anreizregulierung zu nennen. Auf der Gasvertriebsebene, dem so genannten 
Retail- oder Endverbrauchermarkt, lassen sich ökonomisch effiziente Strukturen an-
hand der Wechselbereitschaft der Verbraucher, differenzierter Angebote, vor allem aber 
der (relativen) Preisentwicklung identifizieren. Da der Gasvertrieb am Ende der gaswirt-
schaftlichen Wertschöpfungskette erfolgt, wirken insbesondere auf letzteren Aspekt 
sachlogisch auch die Wettbewerblichkeit des Großhandelsmarktes sowie effiziente Re-
gulierungsstrukturen. Vor dem Hintergrund des Ziels dieser Studie, nämlich der wett-
bewerblichen Wirkung und Wirksamkeit des Zweivertragsmodells in Deutschland, bietet 
es sich an, die Analyse auf den Großhandelsmarkt zu konzentrieren. Die nach einem 
Überblick über das deutsche Gasnetzzugangssystem (Kapitel 3) vorgestellte qualitative 
wettbewerbspolitische Einordnung untersucht daher in Kapitel 4 die Teilmärkte virtuelle 
Handelspunkte, die Gasbörse, den Handel mit Sekundärkapazitäten, den Ausgleichs-
markt sowie die Speichernutzung. Zur empirischen Validierung der theoretischen Ar-
gumentation, vor allem aber zum kontinuierlichen Monitoring des Gasnetzzungangsmo-
dells bzw. dessen Wirkung erfolgt in Abschnitt 5 die Darstellung eines quantitativen 
Instrumentariums, für dessen Einsatz zum Ende des Jahres 2008 eine ausreichende 
Datenbasis vorliegen sollte. 
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3 Das Deutsche Entry-Exit-System 

Sowohl das Bundeswirtschaftsministerium als auch die Europäische Kommission wie-
sen in ihren Monitoring-Berichten aus den Jahren 2003 und 2004 auf die Unzulänglich-
keiten des damaligen deutschen Gasnetzzugangsmodells hin. Dieses Modell zeichnete 
sich primär durch den unzureichenden Wettbewerb, gemessen über die geringen 
Wechselquoten der Verbraucher, hohe Marktkonzentration, unzureichende Integration 
der nationalen Märkte, illiquide Handelsplätze und arbiträre Preisbildung, welche nur 
marginale Zusammenhänge mit den tatsächlichen Angebots- und Nachfragemengen 
aufweise, ab. Das zugrunde liegende Punkt zu Punkt System wurde damit als ineffektiv 
und die Bestrebungen zum Aufbau eines Entry-Exit-Systems als unzulänglich betrach-
tet.  

Die Rechtsgrundlage für das seit 1. Oktober 2006 geltende Gasnetzzugangsmodell 
(Entry-Exit System oder Zweivertragsmodell) bilden das EnWG (insbesondere §§ 20, 
21, 24, 25, 29), das am 13. Juli 2005 in Kraft getreten ist und die GasNZV (Verordnung 
über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen) vom 29. Juli 2005.  

Die GasNZV ermöglichte die Einführung des Entry-Exit Netzzugangs auf Vertragsbasis. 
Hierin wird festgelegt, dass Transportkunden basierend auf dem diskriminierungsfreien 
Netzzugang, der in §20 Abs. 1,2 EnWG codifiziert ist, die Netznutzung über den Ab-
schluss eines Ein- und Ausspeisevertrages regeln. In diesen Verträgen sind gleichzeitig 
die Rechte und Pflichten bei Netznutzung und das zu entrichtende Entgelt festzulegen 
(§ 3 Abs. 2 GasNZV). Netzbetreiber haben laut § 4 Abs. 2 GasNZV frei zuordenbare 
Kapazitäten anzubieten und dadurch den Transportkunden die Nutzung von Ein- und 
Ausspeisekapazitäten unabhängig von einem Transportpfad zu ermöglichen. Die Kapa-
zitäten selbst sind darüber hinaus unabhängig nutzbar (§ 4 Abs. 3 GasNZV) und han-
delbar (§14 GasNZV). Das Gasnetzzugangsmodell basiert auf der Bildung von Markt-
gebieten. Die Aufspannung des Marktgebietes erfolgt seitens des überregionalen Fern-
leitungsnetzbetreibers. 

Jedes Marktgebiet besteht aus verschiedenen, miteinander verbundenen Netzen und 
Teilnetzen der unterschiedlichen Netzbetreiber. Ein Marktgebiet beginnt bei den Ein-
speisepunkten, die Bestandteil des Netzes der Ferngasleitungsbetreiber sind und er-
streckt sich bis zum Letztverbraucher. Die Grenzen eines Marktgebietes sind über Im-
portpunkte, inländische Bezugsquellen, Speicher oder Netzkopplungspunkte zwischen 
Marktgebieten definiert. Laut § 6 Abs. 4 GasNZV ist eine Unterteilung in mehrere 
Marktgebiete nur bei dauerhaft technisch begründbaren Engpässen zulässig, d.h. ein 
Marktgebiet bildet demnach eine Zone (Netzgebiet), in dem keine Kapazitätsengpässe 
vorliegen. In jedem Marktgebiet ist ein virtueller Handelspunkt zu errichten, der vom 
marktgebietsaufspannenden Netzbetreiber zu aufrechtzuerhalten ist und an dem Gas 
unabhängig von Kapazitätsrechten gehandelt werden kann.  
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Der Gashändler benötigt für den Transport von Gas die zwei folgenden Verträge (daher 
auch Zweivertragsmodell):  

• Einspeisevertrag  

• Ausspeisevertrag  

Der Einspeisevertrag ermöglicht den physikalischen Zugang zu einem Marktgebiet und 
dem jeweiligen virtuellen Handelspunkt. Dabei wird der Vertrag zwischen dem Trans-
portkunden und dem Netzbetreiber, in dessen Gebiet der Einspeisepunkt liegt, ge-
schlossen. Beim Ausspeisevertrag schließt der Transporteur einen Vertrag mit demje-
nigen Netzbetreiber, in dessen Netz der Ausspeisepunkt liegt. In den Verträgen sind 
auch die jeweiligen Entgelte bzw. die Entgeltwälzung geregelt. 

Der darüber hinaus benötigte Bilanzkreisvertrag19 ist in § 32 GasNZV geregelt. Dabei 
schließen Bilanzkreisverantwortliche mit den Netzbetreibern einen Vertrag über den 
Ausgleich und die Abrechnung von Differenzen zwischen den ein- und ausgespeisten 
Gasmengen. Von den Transportkunden wird jeder von ihnen genutzte Ein- und Aus-
speispunkt dem dazugehörigen Bilanzkreis, bzw. bei Zustimmung des Bilanzkreisver-
antwortlichem einem anderen Bilanzkreis zugeordnet. 

Speicher gehören nicht der eigentlichen Netzstruktur an und unterliegen folglich nicht 
dem eigentlichen Entry-Exit Modell. Da jedoch jeder Speicher als Ein- und Ausspeis-
punkt für das jeweilige Netz fungiert, wird jeder Speicher einem Bilanzkreis zugeordnet 
und entsprechende Ein- und Ausspeisetarife erhoben. Im Gegensatz zum Netzzugang 
erfolgt der Speicherzugang §26 EnWG folgend auf Vertragsbasis. So gilt, dass für die 
Einspeicherung in den Speicher der Transportkunde mit dem Netzbetreiber, in dessen 
Netz der Speicher physisch eingebunden ist, einen Ausspeisevertrag auf fester oder 
unterbrechbarer Basis zu schließen hat. Analoges gilt für die Ausspeicherung: Diese 
bedarf eines Einspeisevertrages in das dem Speicher nachgelagerten Netz.20 Darüber 
hinaus entrichten die Speichernutzer Entgelte für die Nutzung des Speicher. 

Das Entry-Exit-Modell impliziert, dass jegliche Netzkosten über Ein- und Ausspeisetarife 
abgegolten und diese unabhängig von den Transportwegen erhoben werden. Bedarf es 
einer Übertragung über die Grenzen eines Marktgebietes hinaus, finden die Regelun-
gen für netzübergreifenden Transport Anwendung. Im Zuge der Zusammenarbeit für 
eine reibungslose Übertragung zwischen vor- und nachgelagerten Netzbetreibern wirkt 
die Kooperationsvereinbarung. 

                                                 

 19 Der Bilanzkreisvertrag wird zwischen Bilanzkreisverantwortlichem bzw. dem Lieferanten (untergeord-
neter Bilanzkreisverantwortliche) und Übertragungsnetzbetreiber geschlossen. Gegenstand des Ver-
trags ist die Führung und Abwicklung des Bilanzkreises und Erfassung der Energielieferungen für alle 
angemeldeten Teilnehmer. 

 20 Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich unter §§ 24 ff. EnWG. 
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Die Kooperationsvereinbarungen wurden auf Basis des §20, Abs. 1b des EnWGs ge-
schlossen, um die Abwicklung des netzübergreifenden Transportes anhand des Zwei-
Vertragsmodells zu ermöglichen. Darin verpflichten sich die Vertragspartner unterein-
ander „in dem technisch möglichen und wirtschaftlich zumutbarem Ausmaß verbindlich 
zusammenzuarbeiten […], damit der Transportkunde zur Durchführung netzübergrei-
fender Transporte nur einen Einspeise- und einen (netzübergreifenden) Ausspeise-
vertrag abschließen muss“.21,22  

Im Oktober 2005 wurde dafür ein Konsultationskreis bei der Bundesnetzagentur einge-
richtet, der im Januar 2006 die Grundsätze für diese Vereinbarung vorgelegt hat. Eine 
erste offizielle Fassung der Kooperationsvereinbarung Erdgas wurde am 1. Juni 2006 
vorgelegt. Laut Sondergutachten der Monopolkommission gemäß § 62 Abs. 1 des E-
nergiewirtschaftsgesetzes (Monopolkommission, 2007) waren im Sommer 2006 rund 
500 der über 700 in Deutschland tätigen Gasnetzbetreiber der Vereinbarung beigetre-
ten, darunter allerdings zahlreiche lediglich unter Vorbehalt oder Abänderung einzelner 
Regelungen. Gegen die erste Variante der Kooperationsvereinbarung wurde am 17. 
November 2006 von der Bundesnetzagentur konkrete Rechtsverstöße gegen europäi-
sche, kartell- und energierechtliche Vorgaben aufgrund der beinhalteten Einzelbu-
chungsvariante festgestellt. 

Mit der am 25. April 2007 vorgelegten und zum 1. Juni 2007 in Kraft getretenen, ab 1. 
Oktober 2007 gültigen geänderten Fassung der Kooperationsvereinbarung (KoV II) er-
möglichen die Vertragspartner der KoV II den netzübergreifenden Transport durch die 
interne Bestellung der vom Transporteur benötigten Kapazitäten bei den jeweils vorge-
lagerten Netzbetreibern ohne das ursprüngliche Optionsmodell. Die KoV II legt die Ver-
pflichtungen des marktgebietsaufspannenden Netzbetreibers und die Anforderungen 
zur Zuteilung der Ausspeisepunkte in das jeweilige Marktgebiet fest. Darüber hinaus 
werden die Kosten- und Entgeltwälzung und die Veröffentlichungspflichten bezüglich 
der Marktgebietsabgrenzung, verfügbaren Kapazitäten und Entgelte beschrieben. Ab-
schnitt drei der KoV II widmet sich der Durchführung des netzübergreifenden Transpor-
tes mit der internen Bestellung zwischen den jeweiligen Marktgebieten, der Mengen-
anmeldung und der Übertragung dieser Mengen zwischen den betroffenen Bilanzkrei-
sen. Die allgemeinen Vorschriften der KoV II legen die Haftung, Handhabung von Ände-
rungen der KoV II selbst, sowie Bestimmungen zur Klärung von Unstimmigkeiten zwi-
schen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen fest. So 
wird hierfür eine Schiedsgerichtsklausel, deren Verfahren entsprechend den Bestim-
mungen der Zivilprozessordung ausgestaltet ist, beschrieben. Die Kooperationsverein-
barungen gelten für die unterzeichnenden Vertragspartner nach Unterzeichnung und 
binden im Rahmen des technisch Möglichen und wirtschaftlich Zumutbarem. Undurch-

                                                 

 21 Vgl. Vereinbarung über die Kooperation gemäß §20Abs. 1b) EnWG zwischen den Betreibern von in 
Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen (Änderungsfassung vom 25. April 2007), S. 6. 

 22 Laut der Kooperationsvereinbarung II ist jedoch auch eine Übertragung unter Berücksichtigung von 
Engpässen möglich. 
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führbare Bestimmungen können dabei durch entsprechende, ihrem wirtschaftlichen 
Erfolg gleichkommende Bestimmungen von den Vertragspartnern ersetzt werden. Ihr 
Ende finden die Vereinbarungen bei Kündigung des jeweiligen Vertragspartners; sie 
sind daher nicht für alle Betreiber der Gasversorgungsnetze dauerhaft zwingend bin-
dend. 

An der Ausgestaltung der Kooperationsvereinbarungen ist insbesondere von der Mono-
polkommission deutliche Kritik geübt worden. So scheinen die KoV nur bedingt geeig-
net, die Zahl der Marktgebiete und Bilanzzonen zu minimieren und damit die Durchlei-
tungsentgelte zu senken oder die Liquidität des Gashandels zu fördern (Monopolkom-
mission, 2007). Auch sei insbesondere die Umsetzung des § 6 Abs. 4 GasNZV die Bil-
dung von Marktgebieten bei bestehenden dauerhaften Engpässen und die fehlende 
Netzausbauverpflichtung problematisch. Kritisiert wird darüber hinaus die Bildung der 
Marktgebiete selbst, die stark mit den Eigentumsgrenzen der Netzbetreiber überein-
stimmen. Die Monopolkommission (2007) fordert die Verminderung der Anzahl der 
Marktgebiete und die Förderung der Etablierung einer Gasbörse. Auch der fehlende 
Regelenergiemarkt und die fehlenden Vorgaben zur Schaffung eines solchen innerhalb 
der Kooperationsvereinbarung wird als wenig wettbewerbsfördernd eingestuft. Durch 
die Festlegung kleinerer Marktgebiete sei die Über- und Unterschreitung der gebuchten 
Ein- und Ausspeisekapazitäten häufiger als innerhalb eines größeren Gebietes, so dass 
die von den Netzbetreibern einseitig festgelegten Auf- und Abschläge auf die Aus-
gleichsenergiepreise erheblich variieren. Dies liegt nicht zuletzt an der Orientierung der 
Bepreisung an unterschiedlichen Referenzgrößen. So wies der Monitoringbericht der 
BNetzA (Bundesnetzagentur, 2006) darauf hin, dass die Bepreisung der Ausgleichs-
mengen in Anlehnung an den Grenzübergangspreis eine Bandbreite von 125 bis 270 
%, in Anlehnung an das Systementgelt bis zu 300 % oder in Anlehnung and die tages-
aktuellen Hub-Preise oder auf Basis individueller Vertragsvereinbarungen erfolgt. Auch 
die stündliche Abrechnung innerhalb des Bilanzausgleichs nach § 30 GasNZV wird von 
der Monopolkommission als wenig praktikabel beschrieben.  

Die zwischenzeitliche Entwicklung wie die Ankündigung der Zusammenführung einzel-
ner Marktgebiete23 dürfte einige Aspekte der kritischen Würdigung relativieren. Trotz-
dem bleibt es abzuwarten, ob und wie sich einzelne Teilmärkte und der gesamte deut-
sche Gasmarkt zukünftig entwickeln werden. Eine erste qualitative Analyse der Wett-
bewerbsentwicklung erfolgt im folgenden Abschnitt 4. 

                                                 

 23  siehe folgender Abschnitt 
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4 Qualitative Analyse der Wettbewerblichkeit der Handelsmärkte 

Während das vorangegangene Kapitel 3 den institutionellen Rahmen des deutschen 
Gasnetzzugangsregimes vorgestellt hat, werden in diesem Abschnitt die einzelnen für 
einen liquiden Großhandelsmarkt bedeutsamen Sekundärmärkte hinsichtlich ihrer Aus-
gestaltung und Funktionsfähigkeit untersucht. Dazu erfolgt nach einer kurzen finanz-
marktökonomischen Darstellung der Charakteristika effizienter Märkte eine wettbe-
werbspolitische Einordnung der virtuellen Handelspunkte, der Gasbörse, des Handels 
mit Sekundärkapazitäten, des Ausgleichsmarkts sowie des Speichermarktes. 

Wettbewerbliche Märkte sind gleichzeitig auch effiziente Märkte, da diese dadurch ge-
kennzeichnet sind, dass die bestmögliche Allokation des jeweiligen Gutes ermöglicht 
wird. In diesem Zusammenhang gilt der Preis als wahres Knappheitssignal und vermit-
telt folglich die notwendigen Informationen für allokative Effizienz.24 Ein solcher idealty-
pischer wettbewerblicher Markt ist ein vollkommener Markt. Dieser ist gegeben wenn: 

- Der Marktzutritt und alle Informationen frei zugänglich sind, 

- keine verzerrenden Wirkungen Steuern generiert werden, 

- keine Transaktionskosten vorliegen.25 

Ein solcher friktionsloser Markt ist jedoch in der Realität nahezu auszuschließen, so 
dass eine Abschwächung der genannten Voraussetzungen notwendig ist. Laut Fama 
(1970) liegt ein wettbewerblicher Markt bereits dann vor, wenn die frei zugänglichen 
Informationen einem Großteil der Marktagenten zugänglich sind und sowohl Steuern als 
auch Transaktionskosten nicht verzerrend wirken. Ein Beispiel für solche grundsätzlich 
funktionierenden Märkte sind Wertpapierbörsen. Sie werden daher häufig als Vorbild 
bzw. Benchmark für Übergangsmärkte wie den deutschen Gasmarkt herangezogen.  

Anhand des Beispiel Großbritanniens wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Etab-
lierung eines wettbewerbsfähigen Gasmarktes maßgeblich von der Entstehung der 
Zweitmärkte und Handelsplätze für das Gut abhängt. Virtuelle Handelspunkte (OTC), 
Gasbörse und – unter Einschränkungen – der Markt für Ausgleichsenergie können da-
bei als eng verwandte Märkte angesehen werden, da auf diesen das gleiche Gut ge-
handelt und daher eine substitutive Beschaffungs- und Angebotsmöglichkeit gegeben 
ist. Für Deutschland werden im Folgenden die entstandenen Sekundärmärkte wie die 
virtuellen Handelspunkte in den einzelnen Marktgebieten, die Gasbörse, die Handels-
plattform für den Sekundärmarkt für Kapazitäten und der Ausgleichsmarkt näher be-
trachtet. Dabei werden die unterschiedlichen Marktsegmente in ihrer Entwicklung be-
schrieben und die vorhandenen Daten deskriptiv aufbereitet. 

                                                 

 24 Vgl. Fama (1970). 
 25 Vgl. Swoboda (1994). 
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4.1 Virtuelle Handelspunkte 

Ein virtueller Handelspunkt ist eine nicht-physische Plattform, auf der Gas nach der 
Einspeisung und vor der Ausspeisung innerhalb eines Marktgebietes gehandelt werden 
kann. Meist ist der virtuelle Handelspunkt keinem physischen Ein- oder Ausspeisepunkt 
zugeordnet. Dies ermöglicht es, ohne Kapazitätsbuchung Gas zu kaufen bzw. zu ver-
kaufen. Wird ein Handelsgeschäft erfolgreich durchgeführt, so erfolgt der Austausch 
von Gas rein virtuell, d.h. über eine Umbuchung in den jeweiligen Fahrplänen der Bi-
lanzgruppenverantwortlichen.  

Wettbewerbliches Beurteilungskriterium der virtuellen Handelspunkte ist wiederum die 
Liquidität. Im Zusammenhang mit deren Erhebung an einzelnen Handelspunkten wird 
häufig die Kennzahl „Churnrate“ erhoben. Die Churnrate errechnet sich über die Anzahl 
der aussteigenden bzw. hinzukommenden Teilnehmer, dividiert durch die durchschnitt-
liche Anzahl der Teilnehmer in einem Markt innerhalb eine vordefinierten Zeitperiode. 
Mittels der Churnrate lassen sich Aussagen über das Wachstum, aber auch über die 
Länge der durchschnittlichen Partizipation am jeweiligen Markte oder Handelsplatzes 
ableiten. So bedeutet eine Churnrate kleiner eins, dass die Anzahl der Marktteilnehmer 
rückläufig ist. Eine Kennzahl größer eins signalisiert folglich das positive Wachstum des 
jeweiligen Marktes.26 

Die frequentiertesten und damit wichtigsten Plätze für den OTC Gashandel in Deutsch-
land bilden die virtuelle Handelspunkt der BEB und EON.27 Da für die weiteren Markt-
gebiete und ihre zugehörigen marktgebietsaufspannenden Netzbetreiber gilt, dass kein 
oder nur limitierter Handel an ihren virtuellen Handelspunkten zumindest bis zum Ende 
des Jahres 2007 erfolgte, beschränkt sich die folgende Analyse auf die oben genannten 
Märkte, die bereits eine gewisse Liquidität aufweisen. 

Der virtuelle Handelspunkt von BEB begann seine Aktivitäten im August 2006, wobei 
eine deutliche Erhöhung der gehandelten Mengen mit Beginn des Gaswirtschaftsjahres 
2007 und der Etablierung des Entry-Exit-Modells zu verzeichnen war. Bei H-Gas stieg 
die Menge von ursprünglich 743.422 MWh im August auf 1.773.366 MWh im Oktober 
2006 und erreichte unter nahezu stetigem Wachstum ein Volumen von 5.696 GWh im 
Oktober 2007 sowie 6.858 GWh Ende 2007. Ähnlich verhält es sich bei L-Gas. Hier 
stieg die Menge von anfänglich 4.320 MWh über 8,64 GWh im Juli 2007 auf 220 GWh 
im Oktober und 451 GWh im Dezember des Jahres 2007.  

                                                 

 26 Bei den Ausführungen zum virtuellen Handelsplatz von EON weist die „Churnrate“ das Verhältnis von 
gehandelter zu physisch transportierter Menge aus. Nimmt diese Verhältniszahl den Wert eins an, so 
gilt, dass physisch transportierte Menge und die gehandelte Menge am entsprechenden Handels-
punkt identische Volumina aufweisen. Eine Churnrate größer als eins signalisiert eine steigende Li-
quidität an dem jeweiligen Marktplatz. Quelle: http://www.eon-gastransport.com/cps/rde/xchg/SID-
3F57EEF5-8C62E126/eon-gastransport/hs.xsl/2808.htm 

 27  Dieser Zustand dürfte sich durch die geplanten Fusionen von Gas-Union Transport und BEB Trans-
portnetz sowie der Zusammenlegung der Marktgebiete von EON Gastransport und Bayernets noch 
stabilisieren. 
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Die folgende Abbildung 1 beschreibt die Entwicklung des Handelsvolumens am virtuel-
len Handelspunkt der BEB über den Zeitrahmen August 2006 bis Oktober 2007 detail-
liert. 

Abbildung 1: Entwicklung der Handelsvolumina am VP - BEB 
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Quelle: eigene Darstellung;  

Datenquelle: http://www.beb.de/cms/index.cfm?uuid=A7AB9082D60EB4E277BAFEC37CB70D16 

Ausgehend vom Handelsvolumen als Indikator für die Liquidität eines Marktes ist fest-
zuhalten, dass H-Gas aufgrund seiner höheren Steigerungsraten über die Verlaufsmo-
nate wie auch aufgrund seines Volumens als wesentlich liquider einzustufen ist als L-
Gas. Gleichzeitig gilt in diesem Zusammenhang, dass auch die Nachfrage nach H-Gas 
deutlich höher ist und L-Gas zunehmend an Bedeutung verliert. 

Der virtuelle Handelspunkt von EON bzw. EON Gastransport EGT ermöglicht die Ab-
wicklung von Handelsgeschäften in Verbindung mit oder ohne physische Transportab-
wicklung seit Beginn des Gasjahres 2007. Die Anzahl der eingetragenen Händler hat 
sich am VP von EON seit Oktober 2006 mehr als verdoppelt, wie die folgende 
Abbildung 2 veranschaulicht. Von ursprünglich 12 Händlern hat sich ihre Anzahl auf 63 
im Oktober und 70 im Dezember 2007 erhöht. 
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Abbildung 2: Entwicklung der Händlerzahlen am VP- EON 
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Quelle: eigene Darstellung                 
Datenquelle: http://www.eon-gastransport.com/cps/rde/xchg/  
SID-3F57EEF5-803ADC9B/eon-gastransport/hs.xsl/2809.htm 

Die folgende Grafik (Abbildung 3) zeigt die Entwicklung der am EON VP gehandelten 
Volumina nach L-Gas und H-Gas getrennt aufgeführt. Während beim H-Gas das ge-
handelte Volumen von 526,8 GWh im Oktober 2006 auf über 12.140 GWh im Oktober 
2007 gesteigert wurde, bleibt auch für EON die Menge an L-Gas mit einem maximalen 
Wert im Oktober 2007 in Höhe von 441 GWh weit zurück. 
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Abbildung 3: Entwicklung der Handelsvolumina am VP - EON 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Okt 06 Jan 07 Apr 07 Aug 07 Nov 07

GWh

H-Gas  L-Gas  

 

Quelle:  eigene Darstellung  
Datenquelle: http://www.eon-gastransport.com/cps/rde/xchg/  
SID-3F57EEF5-803ADC9B/eon-gastransport/hs.xsl/2809.htm 

Unter Berücksichtigung der von EON angegebenen Churnrate lässt sich erkennen, 
dass annähernd die doppelte Menge des physischen Transportes am virtuellen Han-
delspunkt der EON vermarktet wurde.28 Diese Kennzahl stieg von Oktober 2006 bis 
Mai 2007 von 1,15 auf 1,89 an, ist aber bis Dezember 2007 auf 1,44 zurück gefallen. 

                                                 

 28  Auf der Website von EON Gastransport werden lediglich Werte bis Mai 2007 ausgewiesen. 
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Abbildung 4: Entwicklung Churnrate - EON 

 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

Okt. 06 Nov. 06 Jan. 07 Mrz. 07 Apr. 07 Jun. 07
 

 

Quelle: eigene Darstellung;  
Datenquelle: http://www.eon-gastransport.com/cps/rde/xchg/SID-3F57EEF5-B3AA154F/  
eon-gastransport/hs.xsl/2808.htm 

Wettbewerbspolitische Bewertung der virtuellen Handelsplätze 

Die Existenz zahlreicher, wenig liquider virtueller Handelspunkte ist nicht als wettbe-
werbsfördernd einzustufen. Selbst wenn an den relativ liquiden Punkten wie den VP 
von EON und BEB sowohl ein Anstieg der gehandelten Volumina als auch steigende 
Marktteilnehmerzahlen zu verzeichnen sind, ist hier noch nicht von liquiden Märkten zu 
sprechen. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Existenz mehrerer Handelsplätze. 
Die Anforderungen an die Marktteilnehmer, die Preisgebote an allen virtuellen Punkten 
zu sondieren und letztlich die effizienteste Mittelverwendung zu wählen, führt zu Such-
kosten und Informationsasymmetrien. Gleichzeitig erlauben die unterschiedlichen 
Preisbildungsmechanismen in den jeweiligen Märkten keine zuverlässigen Rückschlüs-
se auf die tatsächliche Marktsituation.  

4.2 Gasbörse 

Das Ziel der Etablierung einer Gasbörse ist die Ermöglichung einer transparenten und 
effizienten (Großhandels-)Preisbildung für Gas. Eine liquide und funktionierende Börse 
bietet langfristige Absicherungsmöglichkeiten (Hedgingmöglichkeiten) und diskriminie-
rungsfreien Zugang zu den jeweiligen Gütern, so dass zusätzlicher Wettbewerb gene-
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riert werden kann. Um das Ziel eines liquiden Marktes zu erreichen, ist es notwendig, 
die Transaktionskosten durch Standardisierung der Handelsverträge zu senken und das 
Vertrauen in die jeweilige Börse durch eine Überwachung der Markttransaktionen zu 
fördern (beispielsweise durch eine Börsenaufsicht).  

Eine funktionsfähige Börse erlaubt sowohl transparente und effiziente Preisbildung als 
auch die Absicherung gegenüber unvorhergesehenen Marktentwicklungen über For-
men des Kreditrisikomanagements. Aufgrund der Reduktion von Suchkosten werden 
durch eine einheitliche Börse Transaktionskosten minimiert und somit ein effizienterer 
Mitteleinsatz der beteiligten Unternehmen ermöglicht.29 Ein liquider deutscher Gas-
markt wird laut dem „Gutachten zur Etablierung einer Gasbörse in Deutschland“ (E-
Bridge und The Brattle Group, 2007) bei einem vertraglichen Handelsvolumen von 244 
bis 391 Mio. MWh, bzw. bei 59 bis 98 Mio. MWh (physischer Handel) gesehen, was 
einer Churnrate von 4 entspricht.30 

In Deutschland startete am 2. Juli 2007 der Gashandel für H-Gas an der EEX. In einem 
ersten Schritt wurden Spot- und Terminmarkt zum Börsenstart etabliert. Der Spotmarkt 
ist geprägt von Tages- (Day-to-Day) und Wochenend- (Weekend) Kontrakten. Am Ter-
minmarkt ist es momentan möglich, Futures mit einer mittelfristigen Laufzeit von bis zu 
sechs Jahren zu handeln (weitere Futureskontraktmöglichkeiten: Monatsfutures, 6-
Monatsfutures, Sieben-Quartalsfutures). Am ersten Tag der Börsenfreigabe des Gas-
handels im Marktgebiet der BEB wurden insgesamt 26 zugelassene Handelsteilnehmer 
am Terminmarkt für Gas verzeichnet. Am Spotmarkt, zu dem 20 Teilnehmer zugelas-
sen sind, wurde am zweiten Juli ein Volumen von 2.400 MWh Gas gehandelt. Der er-
zielte Preis pro MWh lag hierbei zwischen 11,60 Euro und 12,50 Euro. Seit Oktober 
2007 ist der Gashandel über EEX auch auf das E.ON Gastransport31 Netzgebiet aus-
geweitet worden.  

Die folgenden Graphiken zeigen die Preis- und die Volumenentwicklung an der deut-
schen Gasbörse für BEB und EGT-Gas für Spotgeschäfte (day-ahead). Ein aktiver Fu-
tureshandel findet momentan nur ansatzweise für das EGT-Marktgebiet statt (Stand 
Dezember 2007). 

                                                 

 29 Kritisch sind in diesem Zusammenhang langfristige Lieferverträge zu werten, da die dort fixierten 
Mengen nicht für einen Handel an der Börse zur Verfügung stehen und folglich die angestrebte Preis-
transparenz verschleiern können. Zusätzlich reduzieren diese Verträge die Liquidität der Börse. 

 30 Vgl. E-Bridge und The Battle Group (2007). 
 31 Bei Zusammenfassung dieser Marktgebiete entspricht dies ca. 60 % des deutschen H-Gas Volumens 

(Quelle: EEX AG). 
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Abbildung 5: Preisentwicklung BEB- Day Ahead 
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Quelle: eigene Darstellung - Datenquelle: energate 

Anhand der in der folgenden Abbildung 6 dargestellten Volumina/ Umsätze an der 
deutschen Gasbörse wird leicht ersichtlich, dass noch nicht von einem funktionierenden 
Markt gesprochen werden kann, da an vereinzelten Tagen keinerlei Handelsaktivitäten 
zu beobachten sind.32 Die Preise an der Börse für das BEB Marktgebiet schwanken 
zwischen 12 und 26 Euro pro MWh. 

                                                 

 32 Analoges gilt für BEB-2-day-ahead Gas. 
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Abbildung 6: Umsatz BEB-Day- Ahead (Volumen) 
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Quelle: eigene Darstellung - Datenquelle: energate 

Der Preis für EGT-day-ahead Gas schwankt für den Betrachtungszeitraum seit Einfüh-
rung der Börse bis Mitte Dezember 2007 zwischen 15 und 28 Euro pro MWh.  

Abbildung 7: Preis EGT-Day- Ahead  
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Quelle: eigene Darstellung - Datenquelle: energate 
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Auch für das Marktgebiet der EON-Gastransport gilt, dass das gehandelte Gasvolumen 
noch nicht auf einen funktionierenden Wettbewerb hinweist, da auch hier Handelstage 
ohne jegliche Aktivität beobachtbar sind. 

Abbildung 8: Umsatz EGT-Day- Ahead (Volumen) 
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Quelle: eigene Darstellung - Datenquelle: energate 

Für EGT ist allerdings bereits ein Futureshandel feststellbar. Die folgende Abbildung 9 
zeigt die gehandelten Volumina und die dazugehörigen Preise, sofern an dem betrach-
teten Tag ein Handel stattgefunden hat. Auch in diesem Segment wird kein stetiger 
Handel betrieben. Der Preis schwankt dabei zwischen 19,75 und 29 Euro pro MWh. 
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Abbildung 9: Preis und Volumen EGT-Futures 
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Quelle: eigene Darstellung - Datenquelle: energate 

Wettbewerbspolitische Bewertung der Börse 

Wie bereits dargelegt, weisen die Handelsaktivitäten an der im Juli 2007 etablierten 
Börse noch nicht auf wettbewerbliche Marktstrukturen hin, da die Handelsvolumina sehr 
gering und die Preise wenig volatil sind. Darüber hinaus ist der Handel auf das Ange-
botsvolumen von BEB und EON, welches lediglich 60 % des deutschen H-Gas-Marktes 
ausmacht, beschränkt. Außerdem scheint die Liquidität der Börse momentan aufgrund 
der mangelnden Akzeptanz und der bevorzugten Nutzung des OTC-Handels ge-
schwächt.33  

Eine handelsfähige Börse steht dabei auch in engem Zusammenhang mit einem funkti-
onierenden Speichermarkt und dem diskriminierungsfreien Speicherzugang, dessen 
Schaffung noch nicht gewährleistet ist.34 Ein weiteres Problem ist in der Rückwirkung 
von Spotmarktpreisen auf OTC und Terminmarktpreise, da Spotmarktgeschäfte und 
OTC-Geschäfte im Gegensatz zu Futureskontrakten nicht dem Wertpapierhandelsge-
setz unterliegen, zu sehen (Monopolkommission, 2007). Folglich gilt das Verbot für In-
sidertrading laut § 14 WpHG für diese Geschäfte nicht, so dass bei etwaiger Nutzung 

                                                 

 33 Vortrag Stefan Teis, Director Market Development, EEX bei der BNE-Fachtagung: „Von der Mindest-
kontraktgröße zum Bilanzausgleich“, 29. November 2007, Berlin. 

 34 Monopolkommission (2007), S. 146. 
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von Insiderinformationen, z.B. aufgrund der bestehenden vertikalen Integration, eine 
(strategische) Verzerrung der Preise möglich ist. Diese Verzerrung läuft dem Ziel wett-
bewerblicher und effizienter Märkte entgegen, da in diesem Fall der Preis nicht als 
Knappheitssignal und folglich nicht allokativ effizient wirken kann.   

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich festhalten, dass der Ausbau der Börse, d.h. die 
Ausdehnung auf weitere Marktgebiete bzw. der Handel innerhalb eines Gesamtmarkt-
gebietes, der Aufbau von Vertrauen und die Verhinderung von Insiderhandel als vor-
rangige Ziele zur Etablierung eines liquiden Börsenhandels noch nicht erreicht wurden. 
Eine aussagekräftige Analyse des Börsengeschehens, anhand von Befragungen der 
Marktagenten und erneuten quantitativen Erhebungen bezügliche Liquidität und Markt-
konzentration, um den Beitrag der Börse zum Wettbewerb im deutschen Gasmarkt zu 
erheben, sollte voraussichtlich zu Beginn des Gasjahres 2009 möglich sein.  

4.3 Handel mit sekundären Kapazitäten (trac-x) 

Laut GasNZV vom 25. Juli 2005, §14 Abs. 1 haben die Netzbetreiber eine gemeinsame 
Plattform für den Sekundärhandel mit Kapazitätsrechten einzurichten. Ziel dieses elekt-
ronischen Handelsplatzes ist es, die Netzbepreisung transparenter zu gestalten und 
gleichzeitig eine effiziente und diskriminierungsfreie Nutzung des Netzes zu gewährleis-
ten.  

Eine gemeinsame Plattform für den sekundären Kapazitätshandel wurde mit der Etab-
lierung von trac-x35 geschaffen. Dort haben Anbieter und potentielle Netznutzer die 
Möglichkeit, Angebote einzustellen und Gebote abzugeben. Für die eigentliche Vergabe 
der Kapazitäten kommen zwei Verfahren zur Anwendung. Das erste ist das Auktions-
verfahren. Hierbei stellt der Anbieter der Kapazität ein verbindliches Angebot auf die 
Handelsplattform. Die Kapazitätsnachfrager haben daraufhin maximal drei Monate Zeit, 
ein verbindliches Gebot abzugeben (die Frist für die Gebotsabgabe kann vom Anbieter 
verkürzt werden). Den Zuschlag erhält jenes Gebot, das den höchsten Wert aufweist, 
sofern dieses dem geforderten Mindestpreis entspricht. Nach Ablauf der Gebotsfrist 
informiert trac-x die beteiligten Parteien über die Ergebnisse und den Abschluss des 
Vertrages. Da beide Parteien verpflichtende Gebote /Angebote gestellt haben, ist dieser 
Vertrag bindend. Das zweite Verfahren ist das so genannte Chiffreverfahren. Bei die-
sem fordert der Anbieter von Kapazitäten die Nachfrager zur Abgabe von Geboten auf. 
Die Aufforderungsfrist darf erneut drei Monate nicht überschreiten. Im Gegensatz zum 
Auktionsverfahren sind hier nur abgegebenen Gebote, nicht aber das Kapazitätsange-
bot verbindlich. Der Anbieter der Kapazität wird nach Ablauf der Frist über die abgege-
benen Gebote informiert und kann diese akzeptieren oder ablehnen. Ein rechtsgültiger 
Vertrag kommt folglich erst nach Zustimmung des Anbieters zustande. 
                                                 

 35 Die online Plattform befindet sich im Web unter: www.trac-x.de. Auf dieser Plattform findet jedoch 
aktuell noch kein Handel statt (Stand Dezember 2007). 
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Eine quantitiative Analyse der Wettbewerblichkeit dieses Handelsplatzes ist derzeit 
nicht möglich, da noch kein Handel stattfindet.  

Wettbewerbspolitische Bewertung der Ausgestaltung des Sekundärmarktes für 
Kapazitäten  

Regulierungstheoretisch ist die Ausgestaltung dieser Handelsplattform für Transport-
netzkapazitäten nicht als wettbewerbsfördernd einzustufen. Aufgrund der Wahlmöglich-
keit zwischen den beiden Vergabemodi werden strategisches Verhalten und potentielle 
Marktmachtausübungen ermöglicht und verschleiert. Dies ist insbesondere problema-
tisch, wenn der Transportnetzbetreiber selbst oder eine mit ihm verbundene Gesell-
schaft Kapazitäten anbietet. 

Für das Chiffreverfahren gilt, dass hierbei keine Gewährleistung der Diskriminierungs-
freiheit bei der Vergabe der Kapazitäten besteht, da die Entscheidung über den Zu-
schlag nicht aufgrund objektiver Gegebenheiten wie dem Maximalgebot fällt, sondern 
arbiträr geschieht. Darüber hinaus birgt die Existenz des Machtgefälles zwischen Anbie-
ter der Kapazität und Nachfrager die Gefahr einer nicht-effizienten Allokation der vor-
handenen Kapazitäten und verschleiert die mögliche Abschöpfung von marktmachtbe-
dingten Überrenditen.36  

Ein weiterer Aspekt, der die bereits angeführten Kritikpunkte unterstreicht, ist die Mög-
lichkeit der gezielten Verknappung von Ressourcen, d.h. der Anbieter der Kapazität 
besitzt die Möglichkeit, mehrere Chiffreverfahren durchzuführen, bis er das angestrebte 
Gebot für seine Einstellung erzielen kann. Da er vorab nicht gezwungen wird, die Res-
sourcen primär für den effizienten Mitteleinsatz zur Verfügung zu stellen, kann er allein 
durch Abwarten seine Marktposition stärken und Überrenditen generieren. 

4.4 Ausgleichsmarkt und Speichernutzung (store-x) 

Laut § 30 Abs. 1 GasNZV haben die Betreiber von Fernleitungsnetzen einen Basisbi-
lanzausgleich innerhalb jeder Stunde zu garantieren. Soweit erforderlich, sind sie dar-
über hinaus angehalten, der Möglichkeit des erweiterten Bilanzausgleichs Rechnung zu 
tragen. Dies bedeutet, dass weitere Dienstleistungen, die den Transportkunden die 
zeitgleiche Anpassung von Ein- und Ausspeisung ermöglichen, angeboten werden 

                                                 

 36 Diese Problematik ist durchaus nicht trivial, da zwar theoretisch die Etablierung und Ausgestaltung 
einer Handelsplattform wie trac-x wettbewerbsfördernd wirken kann, dies jedoch im Fall des deut-
schen Systems noch nicht gegeben scheint. Diese Tatsache begründet sich auf dem jeweiligen Stand 
der Marktkonzentration und der Eigentumsrechte bei Einführung eines solchen Handelsplatzes. In 
vorhergehenden Abschnitten dieser Studie wurden einige Quellen und Studien genannt, welche die 
wettbewerbliche Situation in Deutschland als unzureichend proklamierten, was letztlich zur Errichtung 
des Entry-Exit-Systems geführt hat. Die alleinige Existenz eines veränderten Netzzugangsmodells 
bedingt jedoch noch keine sofortigen Änderungen und Umstrukturierungen in den Marktanteilen und 
den Machtpositionen der Marktpartizipienten. 
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müssen. Diese Vorgaben sind in § 5 Abs. 3 Nr. 3 GasNZV und in §26 Abs. 2 Satz 2 
GasNZV geregelt. Die für die Ausgleichoperationen verwendeten Gasmengen werden 
Regelenergie genannt. 

Die Kosten der Beschaffung der für den Bilanzausgleich benötigten Regelenergie wer-
den vom Betreiber des Energieversorgungsnetzes (bei Überschreitung der Toleranz-
grenze für den jeweiligen Netznutzer) diesem in Rechnung gestellt. Die dabei verrech-
neten Entgelte müssen sachlich gerechtfertigt, transparent und diskriminierungsfrei sein 
(§ 23 S. 1 EnWG). Laut Monitoringbericht der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur, 
2006) beziehen die Unternehmen ihre Ausgleichsenergie primär über Netzpufferungen 
(84,9%) oder Speicher (14,84%). Bisher existiert jedoch noch kein Markt für Regelener-
gie im Gasnetz.  

Auf einer vom WIK und der Bundesnetzagentur am 1. Oktober 2007 in Bonn veranstal-
teten Konferenz zum Thema „Regel- und Ausgleichsenergiesystem Gas internationale 
Erfahrungen und (nationale) Perspektiven“ wurden die Marktakteure aufgefordert, einen 
Arbeitskreis für den Aufbau des Regelenergiemarktes Gas zu bilden. Im Laufe des Jah-
res 2008 sollte ein Verfahren zum Regelenergieeinsatz gefunden werden, dessen Wir-
kungen allerdings erst im Folgejahr analysiert werden können. 

Ein im Zusammenhang mit der Regel- und Ausgleichsenergie, vor allem aber aufgrund 
der Nachfragesaisonalität nach Gas – bei zum Teil konstanten Importen – bedeutsames 
Thema ist der Zugang zu und die Wettbewerblichkeit des Gasspeichermarktes. So fin-
den Speicher denn auch in dem vorliegenden Entry-Exit-System explizit Berücksichti-
gung. Durch die Liberalisierung des Gasspeichermarktes sind Gasspeicher prinzipiell 
allen Händlern zugänglich. Gasspeicherung kann über Einzelgasspeicher (Einzelspei-
cherzugang) oder über Regelzonenspeicher (Systemspeicher) erfolgen. Jeder Einzel-
gasspeicher wird bei Einspeicherung als Exit-Punkt, bei Ausspeicherung als Entry-
Punkt verbucht. Bei Systemspeichern gilt, dass die Speicherkapazität über jeden Ein- 
und Ausspeisepunkt der betroffenen Regelzone erworben werden kann. Ein einheitli-
cher Markt für die Ausschreibung der Speicherkapazitäten wird über „store-x“ ange-
strebt.37 Diese elektronische Plattform soll den Handel mit Kapazitätsrechten für Spei-
chernutzung innerhalb der europäischen Union ermöglichen. Die Nutzung dieser Platt-
form ist kostenlos, allerdings nur autorisierten Händlern und Speicherbetreibern gestat-
tet. Die Positionierung eines Angebotes oder Gebotes erfolgt nach Bezahlung einer 
„placement fee“.  

Auch für die Speichernutzung und die Vergabe von Speicherkapazität hat sich inner-
halb des ersten Jahres der Etablierung des Entry-Exit-Modells kein liquider Markt gebil-
det. Dies ist primär auf die Ausgestaltung des Marktes der Speichernutzung zurückzu-
führen ist. Laut Monitoringbericht der BNetzA (Bundesnetzagentur, 2006) ist die ange-
bots- und nachfrageorientierte Marktkonzentration sehr hoch. Der Anteil der Ferngasun-
                                                 

 37 www.store-x.net 



30 Diskussionsbeitrag Nr. 303  

ternehmen beträgt über 70 % des Arbeitsgasvolumens der Speicher. Da diese Unter-
nehmen gleichzeitig auf der Bezugsseite langfristige Gaslieferverträge besitzen, sind 
auch die korrespondierenden Speichernutzungsdauern entsprechend hoch und stehen 
dem möglichen Wettbewerb entgegen. Die Sektoruntersuchung der Europäischen 
Kommission hält fest, dass bis zu 80 % der technischen Kapazitäten für mehr als fünf 
Jahre ausgebucht sind (European Commission, 2007). Folglich lässt sich festhalten, 
dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Verträgen auf dem Speicher-
markt kein funktionierender Wettbewerb zu erwarten ist. Diese wiederum hat Rückwir-
kungen auch auf den Großhandelsmarkt, dessen Liquidität und Anzahl an Marktakteu-
ren.  

Das relativ junge Bestehen des deutschen Entry-Exit-Gasnetzzugangsmodels, zwi-
schenzeitliche anbieterseitige Anpassungsprozesse (Zusammenschluss mehrerer 
Marktgebiete) und zum Teil nicht abschließend definierte Marktdesigns (Regel- und 
Ausgleichsenergie) machen eine quantitative Analyse zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
schwierig – wenn sich auch aus dem völligen Ausbleiben von Handelsaktivitäten wie im 
Sekundärkapazitätenmarkt oder zum Teil an der Gasbörse eine fehlende Wettbe-
werblichkeit auf Teilmärkten ableiten lässt. Dennoch scheint es bereits bei Einführung 
eines neuen regulativen Rahmens geboten, mögliche Monitoringinstrumente zu 
bestimmen und zu etablieren. Im folgenden Abschnitt werden einige Tests zur Wettbe-
werblichkeit des deutschen Gasmarktes vorgestellt, die bei Verfügbarkeit der relevanten 
Marktdaten sukzessive angewendet werden können. 
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5 Instrumente zur Evaluierung der Funktionsfähigkeit des  
deutschen Gasmarktes 

Ein systematisches Monitoring der dem Netzbetrieb vor-und nachgelagerten Märkte ist 
insbesondere vor dem Hintergrund vertikal integrierter Energieversorgungsunterneh-
men ökonomisch wie politisch geboten. Nur so lassen sich Marktmacht und miss-
bräuchliches Verhalten einzelner Marktakteure identifizieren und etwaiger Handlungs-
bedarf zur Durchsetzung wettbewerblicher, d.h. transparenter und diskriminierungsfreier 
Strukturen ableiten.  

In der volkswirtschaftlichen und insbesondere der Regulierungstheorie existieren zahl-
reiche Verfahren für die Bestimmung der Vorteilhaftigkeit oder Funktionsfähigkeit der 
jeweils etablierten Markt(zugangs)formen. Mit dem Ziel, einen Markt anhand bestimmter 
Kriterien wie z.B. der Wohlfahrtsmaximierung auszugestalten, ergeben sich Referenz-
systeme, die eine Messung der tatsächlichen Zielerreichung ermöglichen. In der allge-
meinen Wettbewerbsaufsicht, besonders aber in liberalisierten, ehemaligen Monopol-
sektoren wird zur Überprüfung des Wettbewerbs zumeist auf die Messung der Markt-
konzentration innerhalb eines Marktes abgestellt. So gilt, dass im Idealfall kein Unter-
nehmen eine marktbeherrschende Stellung ausübt oder ausüben kann.  

Eine andere, eher Marktergebnis als Marktstruktur orientierte Möglichkeit zur Überprü-
fung des Wettbewerbgrades eines Marktes ist die dynamische Preisanalyse. Entspre-
chend der Annahmen für liquide, effiziente und funktionierende Kapitalmärkte wird hier-
bei, einen potentiell funktionsfähigen Markt vorausgesetzt, eine Konvergenz der Preise 
bis hin zur Gleichheit der Preise und dem Wegfall von Arbitragemöglichkeiten unter-
stellt. Sofern diese Konvergenz bzw. die Gültigkeit des Gesetz des Einheitspreises 
festgestellt werden kann, gilt ein Markt als wettbewerblich. 

Die erste Analysevariante wird im Folgenden in Abschnitt 5.1 näher erläutert, die zweite 
in Abschnitt 5.2 unter den Stichworten Kointegrations– und Arbitragetests dargestellt.  

5.1 Marktkonzentrationsmessung 

Eine wettbewerbspolitisch etablierte Möglichkeit zur Überwachung der Zielerreichung 
einer Liberalisierung stellen an der Marktstruktur ansetzende Verfahren zur Messung 
von Marktmacht oder Marktkonzentrationen dar. Marktkonzentrationsmessungen erfol-
gen primär über Indizes, in denen Parameter wie Preise, Kosten oder Marktanteil be-
rücksichtigt werden. Hierbei werden strukturelle und verhaltensorientierte Indizes unter-
schieden. 
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Strukturelle Indizes erfassen den Markt in seiner Struktur und dienen der Ermittlung des 
Potentials etwaiger Marktmachtausübung. Eines dieser Konzentrationsmaße ist der 
sog. Herfindahl-Hirschman Index (HHI)38. Der HHI berücksichtigt die Verteilung zwi-
schen den Unternehmen und wird über die Summe der quadrierten Marktanteile ia  

aller Unternehmen (n) errechnet: 

∑ =
=

n

i iaHHI
1

2 .        (1) 

Ein weiterer Index ist der Entropie-Koeffizient E, welcher für ein monopolistisches 
Unternehmen den Wert 0 annimmt und (nicht-linear) ansteigt, wenn sich die Anzahl der 
Marktteilnehmer erhöht. 
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Hauptkritikpunkt an den strukturellen Indizes bildet die Notwendigkeit der Abgrenzung 
des relevanten Marktes und die subjektive Festlegung der kritischen Konzentration.  

Eine weitere Analysemöglichkeit bieten die verhaltensorientierten Indikatoren. Bei die-
sen wird die tatsächliche Ausübung von Marktmacht überprüft. Ein Index in diesem Be-
reich ist der Lerner-Index L, der ein Maß für den marktkonzentrationsbedingten Preis-
aufschlag auf die Grenzkosten darstellt. Er ist aufgrund seiner einfachen Berechnungs-
weise der wohl am häufigsten verwendete Indikator für Marktkonzentration. Allerdings 
bedarf es zur Berechnung dieses Indizes entsprechender Daten für Preise und Grenz-
kosten: 

  
p
cp

L i−
=        (3) 

mit: 

ci: Grenzkosten der Güterbereitstellung 

p: Marktpreis 

Der Lerner-Index analysiert folglich eine Abweichung zwischen Grenzkosten und Prei-
sen. Er trägt jedoch etwaigen Knappheitssituationen (Sekundärkapazitätsmarkt) und 
Produktionsspezifika (wie z. B. merit-order Stromerzeugung), wie sie auf Strom- und 
Gasmärkten gegeben sein können, keine Rechnung. Auf der Basis des Lerner-Indizes 
entwickelte wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen könnten daher die Erreichung von 
Sekundärzielen der Regulierung wie Investitionen und Versorgungssicherheit gefähr-
den. 

                                                 

 38 Vgl. Scherer (1980). 
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Die bisher dargestellten Methoden erlauben die Evaluierung der Wettbewerblichkeit 
eines Marktes anhand statischer Indizes, welche jedoch nur bedingt Aufschluss über 
die Entwicklungsmöglichkeiten und Tendenzen des Marktes geben und lediglich eine 
Momentaufnahme darstellen. Gleichzeitig beinhalten sowohl strukturelle als auch ver-
haltensorientierte Marktkonzentrationsmasse gewisse Nachteile, die nicht zuletzt in der 
Beschaffenheit des Gas- oder Strommarktes begründet sind. Darüber hinaus ergeben 
sich zusätzliche Probleme in der Berechnung dieser Konzentrationsmasse für das 
deutsche Entry-Exit Modell. Zum einen liegen hier zahlreiche Marktgebiete und ent-
sprechende Sekundärmärkte mit unterschiedlichen Größen und strukturellen Bedingun-
gen vor. Zum anderen dient das Entry-Exit Modell der Etablierung von zusätzlichen 
Handelsplätzen, auf denen folglich separate Konzentrationsmessungen erfolgen müss-
ten. Um Aussagen über den Gesamtmarkt (Deutschland) treffen zu können, müssten 
diese unterschiedlichen Kennzahlen zusammengeführt werden, was ein weiteres Prob-
lem darstellt. 

Anders verhält es sich mit den so genannten Kointegrations- und Arbitragetests. Diese 
stellen statistische und dynamische Verfahren dar, die zusätzliche Prognoseschätzun-
gen ermöglichen und die direkte Aussagen über die unterschiedlichen Handelsplätze 
homogener Güter gestatten. 

5.2 Kointegrations- und Arbitragetest 

Wie bereits angedeutet, kann eine Analyse des deutschen Entry-Exit-Modells und der 
großen Anzahl an Marktgebieten ein Vergleich der marktbeherrschenden Stellung oder 
der Marktkonzentration über Indizes für das Gesamtgebiet (Deutschland) schnell zu 
verzerrten Aussagen führen, da zahlreiche Märkte wie der Spotmarkt für Gas, der Se-
kundärmarkt für Kapazitäten, der Ausgleichsenergiemarkt etc. hinsichtlich der jeweils 
vorliegenden Marktkonzentration analysiert werden müssten. Eine Aussage über die 
Wettbewerblichkeit des Gesamtsystems wird dadurch erheblich erschwert. 

Kointegrations- und Arbitragetests dagegen ermöglichen Prognosen über zukünftige 
Entwicklungen, da diese Analysen primär auf Zeitreihen und folglich auf zahlreichen 
vergangenen Beobachtungen basieren. Es gilt, dass bei Funktionsfähigkeit eines Mark-
tes regionale Märkte in diesen integriert39 sein sollten, sofern ihre Preise gegenseitige 
Interdependenzen aufweisen und folglich laut „Gesetz des Einheitspreises“40 konver-
gieren. Die (temporäre) Abwesenheit einheitlicher Preise eines homogenen Gutes führt 
zu Abitragemöglichkeiten zwischen den Märkten, welche in der Folge durch Ausnut-
zung derselbigen eine Annäherung der Preise verursachen. Die Voraussetzung für die-
se Konvergenz bilden liquide und wettbewerbliche Märkte. Liegen diese nicht vor, so 

                                                 

 39 Daher die Bezeichnung Kointegrationstest für die Methode. 
 40 Das Gesetz des Einheitspreises wird auch häufig mit dem Begriff der „No-Arbitrage“ Bedingung be-

schrieben. 
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würde die Preiskonvergenz und folglich das Gesetz des Einheitspreises negiert. Letzte-
res besagt in diesem Zusammenhang allerdings nicht, dass die Preise identisch sein 
müssen. Dies ist weder aufgrund der Anlehnung an die Theorie funktionierender Kapi-
talmärkte nicht notwendig, da auch liquide Märkte eine gewisse Volatilität erwarten las-
sen, noch in einem von Kosten des physischen Transports geprägten Sektor zu erwar-
ten. Es besagt vielmehr, dass der Preis eines Gutes auf regionalen, miteinander ver-
bundenen Märkten innerhalb einer Bandbreite um den Einheitspreis variiert, aber einer 
Tendenz zur Angleichung der Preise unterliegt.41 

5.2.1 Literaturüberblick – Kointegrations- und Arbitragetests 

Das Verhältnis unterschiedlicher Zeitreihen zueinander mittels Kointegrations- und Ar-
bitragtests wurde erstmals von Harvey (1981) analysiert. Die Erweiterung dieser Analy-
sen auf zahlreiche Sektoren und der Ausbau der verwendeten Methoden erfolgte im 
Wesentlichen durch Engle und Granger (1987). Seit dieser im Jahr 2003 mit dem No-
belpreis für Ökonomie ausgezeichneten Arbeit wurden Kointegrationstests zu einem der 
wichtigsten Instrumente zur Analyse von Längsschnitts- bzw. Zeitreihendaten. Koin-
tegrationstests ermöglichen die Erhebung von gemeinsamen Trends in multivariaten 
Zeitreihen und weisen gleichzeitig deren Unterscheidung in langfristige und kurzfristige 
Dynamiken nach. Preiskonvergenzen und Arbitragetests spielen z. B. für Wechselkurse 
an Finanzmärkten eine entscheidende Rolle und fanden daher im Kontext der europäi-
schen Marktöffnung ein zunehmendes Interesse.42 Das Ziel der finanzwirtschaftlichen 
Studien liegt zum einen in der Analyse von Hedging- und Handelsmöglichkeiten, die 
risikomindernd wirken bzw. Arbitragemöglichkeiten aufzeigen. Zum anderen wurde an-
gestrebt, neue Finanzderivate zu schaffen und diese marktgerecht (entsprechend ihrer 
Risikoexponiertheit) zu bewerten, was aufgrund der Abhängigkeit vom Finanzmarkt nur 
möglich ist, wenn Kointegrations- und Korrelationsbeziehungen bekannt sind.43  

So analysierten Haldane und Hall (1991) die temporalen Abhängigkeiten zwischen ver-
schiedenen Wechselkursen. Baillie und Bollerslev (1989) untersuchten verschiedene 
Wechselkursraten und konnten zeigen, dass durch den Handel auf Wechselkursände-
rungen risikolose Gewinne ermöglicht werden.44 Auch Goodhart (1988), Hakkio und 
Rush (1989), Coleman (1990), MacDonald und Taylor (1994) und weitere Autoren wie-
sen auf die empirische Evidenz der Kointegration zwischen drei und mehr Wechselkur-
sen hin. Andere Studien wie MacDonald und Taylor (1988), Lai und Lai (1991), Harris et 
al. (1995) etc. erzielten ähnliche Ergebnisse bei empirischen Untersuchungen der Ab-

                                                 

 41 Vgl. De Vany und Walls (1993) 
 42 Für die Finanzmärkte steht hierbei die Möglichkeit der Arbitragenutzung im Vordergrund und weniger 

die Ermittlung der Wettbewerblichkeit des jeweiligen Finanzplatzes. 
 43 Kointegration und Korrelation sind unterschiedliche Kennzahlen, die in einer gewissen Abhängigkeit 

stehen, aber sich nicht notwendigerweise bedingen. So impliziert eine hohe Korrelation von Renditen 
nicht zwingend eine hohe Kointegration der Preise.  

 44 In der Finanzierungstheorie wird die Absenz von Arbitrage als Markteffizienz charakterisiert.  
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hängigkeit von Spot- und Futurespreisen. Des Weiteren wurden zahlreiche Publikatio-
nen über Kointegrationsbeziehungen zwischen unterschiedlichen Finanzmärkten, die 
Möglichkeiten der Arbitragenutzung aufzeigten, veröffentlicht.  

Internationale Kapitalmärkte gelten in der Regel als besonders liquide Handelsplätze 
und bieten (damit) gleichzeitig die beste Annäherung an vollkommene Märkte. Ähnlich 
sind Rohstoff- bzw. Commodity-Börsen zu sehen. Sie dienen dem Zusammenführen 
von Angebot und Nachfrage im Bereich der Rohstoffbeschaffung und ermöglichen 
gleichzeitig die Absicherung gegen zukünftige Preisrisiken. Mit voranschreitender Libe-
ralisierung haben sich derartige Handelsplätze auch für Güter wie Strom und Gas etab-
liert.   

Folglich bietet sich für die Evaluierung von Gasmärkten hinsichtlich ihrer Wettbe-
werblichkeit und des Erfolgs der dem Wettbewerb zugrunde liegenden Liberalisierung 
die Verwendung von Integrations- und Arbitragetests an. Erkenntnisse aus Nordameri-
ka weisen darauf hin, dass die Öffnung des Netzzugangs zu konvergierenden Preisen 
an den unterschiedlichen Handelsplätzen geführt hat. In diesem Zusammenhang sind 
die Studien von De Vany und Walls (1995), Walls (1994) und Serlits (1994) zu nennen. 
Ähnliche Studien, die sich mit der Annäherung der Preise (auf Länderebene) innerhalb 
Europas beschäftigt haben sind Asche, Osmundsen und Tveteras (2001, 2002). Asche 
et al. (2001) zeigen, dass die Exportpreise verschiedener europäischer Länder eine 
Konvergenz aufweisen, die Märkte von Frankreich, Deutschland und Belgien bereits 
integriert sind und das Gesetz des Einheitspreises gilt. Der 2002 erschienene Artikel 
beschäftigt sich dagegen explizit mit den Langfristverträgen der Erdgas exportierenden 
Länder mit Deutschland. Anhand der Importpreiszeitreihen für Norwegen, Holland und 
Russland wird gezeigt, dass auch hier das Gesetz des Einheitspreises gilt und eine 
Annäherung der von den exportierenden Ländern erhobenen Preise erfolgt. 

Analog zu diesen Studien kann die Wettbewerblichkeit des deutschen Gasmarktes über 
die Messung des Integrationsgrades der unterschiedlichen Handelsplätze und anhand 
der Überprüfung des Gesetz des Einheitspreises ermittelt werden. Im Folgenden wer-
den dazu zwei mögliche Evaluierungsansätze in ihrer statistischen Formulierung und 
ökonomischen Interpretierbarkeit dargestellt, die nach Verfügbarkeit der notwendigen 
Daten eine Analyse des deutschen Gasmarktes ermöglichen.  

5.2.2 Kointegrationstests 

Kointegrations- und Arbitragetests ermöglichen die Bestimmung der Wettbewerbsfähig-
keit eines Marktes unter Zurückgreifen auf statistische Methoden, speziell zeitreihen-
analytische Verfahren. Ökonomische Zeitreihen sind dabei häufig durch einen systema-
tischen Verlauf, den so genannten Trend gekennzeichnet. Dieser kann zum einen de-
terministisch sein, d.h. er bedingt einen stetig steigenden oder fallenden Erwartungs-
wert. Mit der Arbeit von Nelson und Plosser (1982) wurde jedoch der Begriff des sto-
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chastischen Trends (Random Walk) eingeführt. Dieser erlaubt eine Schwankungsbreite 
im deterministischen Trend (selbst) über den betrachteten Zeitraum. Dies impliziert, 
dass z. B. ein bis zum Zeitpunkt t= i vorliegender positiver deterministischer Trend 
(steigende Erwartungswerte) zufällig in t= j (mit j>i) seine Wirkrichtung ändert und ab 
diesem Zeitpunkt einem negativen deterministischen Trend entspricht. Diese scheinbar 
zufällige Variabilität in der Wirkrichtung des so genannten stochastischen Trends unter-
scheidet diesen vom deterministischen Trend.  

Von Kointegration wird nun gesprochen, wenn mehrere integrierte Zeitreihen, d.h. Zeit-
reihen mit der oben genannten Eigenschaft des Trends dem gleichen Trend folgen. Die 
Kointegrationsanalyse erlaubt folglich Rückschlüsse auf die Verbundenheit zweier oder 
mehrerer Märkte und damit auf die Wechselbeziehungen zwischen diesen. Weist das 
Ergebnis der Kointegrationsanalyse auf eine starke Verbundenheit der Märkte hin, so 
ist die Tendenz zur Reduktion der Marktkonzentration direkt aus dem Grad der Integ-
riertheit und den resultierenden Integrationskoeffizienten ableitbar. 

Für den Gasmarkt bedeutet dies folgendes: Konvergieren die Gaspreise, so deutet dies 
auf einen Abbau von Marktmacht hin und stellt eine Preiskontrolle dar, die zu wohl-
fahrtsökonomisch zu präferierenden Preisen als z.B. Monopolpreisen führt. De Vany 
und Walls (1993) wählen die Methode des Kointegrationstests aufgrund der folgenden 
beobachtbaren Beschaffenheiten des Gasmarktes: 

• Existenz eines Netzwerkes für Spotmärkte (Vernetzungen, die den Austausch 
über die eigentlichen Marktgrenzen ermöglichen), d.h. der Zugang zu den benö-
tigten Daten ist gewährleistet, 

• Hohe Volatilität der Preise; kann eine simple Anwendung der Arbitragetests er-
schweren, da es nicht trivial ist, adäquate Preisschwankungsbreiten für die Arbit-
ragefreiheit anzugeben. 

 
Basierend auf diesen Marktspezifika läßt sich der folgende Zusammenhang statistisch 
analysieren: Gegeben sei die Preiszeitreihe tp  mit: 

        (4) 
 

Diese Preiszeitreihe ist dann stationär, wenn der autoregressive Term ( ρ ) absolut klei-
ner als eins ist ( 1|| <ρ ).45 Ist 1|| =ρ , so ist die Zeitreihe unit-root (integriert der Ord-
nung 1) und nicht-stationär.46 

                                                 

 45 Harvey (1981) 
 46 Box und Jenkins (1976) 

ttt pp μρ +⋅= −1
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Um jeweils zwei Märkte auf ihre Integration zu testen, benötigt man folglich mindestens 
zwei Preiszeitreihen. Jede dieser Zeitreihen ist nicht stationär (Haupteigenschaft von 
Zeitreihen), so lange sie nicht d-fach oder b-fach differenziert wird (in den x-Differenzen 
können Zeitreihen stationär gemacht werden), d.h. das Berücksichtigen der d-fach oder 
b-fach zeitverzögerten Beobachtungen der Zeitreihe ermöglicht die Generierung eines 
white-noise-Prozesses, d.h. einer stationärer Zeitreihe. 

Es gilt folgendes: 

Zwei nicht stationäre Zeitreihen sind dann kointegriert, falls aus diesen eine Linearkom-
bination gebildet werden kann, die stationär ist. 

Sind also ip  und jp  beispielsweise integriert erster Ordnung und kointegriert, so ist die 

Linearkombination dieser eine stationäre Zeitreihe und beschrieben durch: 

ttjti pp μβα =−− ,,          (5) 

Existiert eine solche Linearkombination, so spricht man von Kointegration der Ordnung 
(d,b). Der Faktor Beta ( β ) signalisiert hierbei den Kointegrationsparameter. Perfekt 
integrierte Märkte weisen ein Beta von eins auf.  

Eine Anwendung dieser Methode auf das Entry-Exit-Modell in Deutschland kann nun 
wie folgt vorgenommen werden: Benötigt werden die Preiszeitreihen der Börse bzw. der 
virtuellen Handelspunkte in den jeweiligen Marktgebieten, sowie die Übertragungskos-
ten47 für den jeweiligen Netznutzer.48 Die Schätzung der oben dargestellten Gleichung 
kann dann mittels Ordinary Least Squares (OLS)49 erfolgen. Hierbei finden die Preis-
zeitreihen in ip  und jp , die Übertragungskosten (Entry-Exit-Tarife) in α 50 Berücksich-

tigung. Eine Anwendung dieses Kointegrationstests auf alle möglichen Preiszeitreihen 
(Kombinationen) aller virtuellen Handelsplätze erlaubt einen Rückschluss auf die Koin-
tegriertheit des Gesamtmarktes und folglich auf die Verbundenheit der einzelnen 
Marktgebiete und der einzelnen Netzbetreiber. Je mehr Zeitreihenpaare kointegriert 
sind, umso wettbewerblicher ist der Markt einzustufen. 

                                                 

 47 Die Übertragungskosten entsprechen für Deutschland der Summe der Entry-und Exitpreise für die 
jeweiligen Transportmöglichkeiten oder Transportwege. 

 48 Hierbei lässt sich anmerken, dass aufgrund der kurzen Preiszeitreihen eine konkrete Analyse zum 
momentanen Zeitpunkt nicht möglich ist. 

 49 Engle und Granger (1987) haben gezeigt, dass OLS zu konsistenten Schätzern führt, jedoch ist der 
Störterm evtl. nicht konsistent, so dass der Grad der Kointegration über das Beta nicht eindeutig ge-
messen werden kann. Eine Indikation der Wettbewerblichkeit läßt sich aus dem Ergebnis dennoch ab-
leiten. 

 50 Für dieses Modell werden die Übertragungskosten als zeitlich konstant angenommen, d.h. alpha 
entspricht keiner Zeitreihe.  
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5.2.3 Gesetz des Einheitspreises und Arbitragetest 

Eine weitere Möglichkeit der Abschätzung von Marktkonzentration oder Wettbewerb in 
einem regulierten Markt mit verschiedenen Teilmärkten bietet das Gesetz des Einheits-
preises bzw. der so genannte Arbitragetest.51 In dem Artikel „The law of one price in a 
network: arbitrage and price dynamics in natural gas city gate markets“ testen de Vany 
und Walls (1996) die Gültigkeit des Gesetz des Einheitspreises für ein Netzwerk, das 
aus mehreren Märkten besteht. Das Gesetz des Einheitspreises gilt, wenn Arbitrage-
möglichkeiten vollkommen ausgenutzt werden. Des Weiteren gilt, dass Preise äquiva-
lent sind, wenn sie sich ausschließlich in der Höhe der Transaktionskosten unterschei-
den. In diesem Fall entspricht der Grenzwert des Gutes über alle Märkte oder Liefer-
destinationen dem Preis und der Markt ist allokativ effizient.  

De Vany und Walls überprüfen in ihrem Modell das Vorliegen des Einheitspreises in-
nerhalb zahlreicher Märkte (simultane Analyse) im Gegensatz zu den vorab erläuterten 
Kointegrationsanalysen, die lediglich die Kointegration jeweils zweier Märkte untersu-
chen. Im Folgenden wird das Modell von de Vany und Walls erläutert und die Möglich-
keit der Übertragung auf das deutsche Entry-Exit Modell veranschaulicht. 

5.2.3.1 Modellansatz 

Für zwei unterschiedliche Märkte oder Handelspunkte gilt bei gegebenen Transaktions-
kosten52, dass ihre Preise innerhalb bestimmter Arbitragelimits liegen müssen. Arbitra-
ge selbst kann nur ausgenutzt werden, wenn es eine Verbindung (Transportmöglichkei-
ten) zwischen den beiden Handelsplätzen gibt. Bei Gültigkeit des Einheitspreisgesetzes 
gilt daher für zwei Handelplätze, dass die Differenz der Preise maximal den Transport-
kosten entsprechen darf, um langfristig Arbitrage auszuschließen. 

τ≤),( 21 ppd  

mit: 

τ als Transportpreis und =− ),( 21 ppdτ  Arbitragegewinn. 

Unter der Annahme, dass z. B. drei Handelsplätze betrachtet werden, keine Kapazi-
tätsengpässe vorliegen und die Verbindung der unterschiedlichen Märkte über folgen-
des Netzwerk gegeben ist, d.h. Markt eins und Markt zwei direkt miteinander und indi-
rekt über Markt drei miteinander verbunden sind, 

                                                 

 51 Die Ausführungen zum Arbitragetest folgen De Vany Arthur, Walls W. David, The law of one price in a 
network: arbitrage and price dynamics in natural gas city gate markets, Journal of Regional Science, 
vol. 36, no. 4, 1996, pp. 555-570 

 52 Transaktionskosten bezeichnen jene Kosten, die mit der Übertragung von Eigentumsrechten durch 
den Handel auf einem etablierten Markt verbunden sind. So fallen z. B. Entgelte zur Partizipation an 
den Handelsplätzen und sonstige Abgaben an Dritte unter diesen Begriff. 
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1 2

3

1 2

3  

so gilt für die Preisdifferenz, dass  

],.[),(
1321221 ππ ττMinppd ≤  

Würden Kapazitäten dagegen als knappes Gut betrachtet (Engpässe können auftreten), 
so wird eine Preisspreizung in höherem Umfang toleriert, d.h. die Preisdifferenz wäre in 
diesem Fall: 

],.[),(
1321221 ππ ττMaxppd ≤  

Das Modell setzt folglich abhängig von der verfügbaren Kapazität die Arbitragegrenzen 
selbst fest. Da diese Engpässe nicht statisch sind, kann es immer wieder zu Arbitrage-
gelegenheiten kommen, die jedoch bei funktionierenden Märkten in einem Gleichge-
wicht enden. 

Im Zuge eines Gleichungssystems und der Regressionsanalyse anhand eines VAR- 
Modells53 ermöglicht das dargestellte Modell die Überprüfung des Vorliegens von Arbit-
ragemöglichkeiten.  

5.2.3.2 Anwendung auf ein exemplarisches Entry-Exit-Modell 

Die folgenden Ausführungen geben einen kurzen Überblick über eine mögliche Model-
lierung für den deutschen Gasmarkt. Hierbei soll die Funktionsfähigkeit des Marktes 
anhand der Preiskonvergenzen der jeweiligen Handelsplätze evaluiert werden. Gleich-
zeitig erlaubt das Modell die explizite Berücksichtigung von Speichern. 

Das betrachtete Netzwerk wird über dabei n-Firmen (z. B. marktgebietsaufspannende 
Netzbetreiber) aufgespannt. Jeder Entry- und/oder Exit-Punkt und jeder virtuelle Han-
delspunkt wird mit V (vertex – englisch für Eckpunkt) gekennzeichnet54 (A, B, C, D), 
darüber hinaus fallen auch die Gasspeicher unter die Definition von V.  

                                                 

 53  VAR-Modell: Vektorautoregressives Modelll: Ein Zeitreihenmodell, das neben den Vorgängerwerten 
der zu erklärenden Variable auch die Vorgängerwerte einer zweiten Zeitreihe berücksichtigt. Ein sol-
ches Modell ist in der Lage, die Verknüpfungen beider Zeitreihen abzubilden. 

 54 Zur Vereinfachung der Darstellungsweise wird hier die Anzahl der Entry- und Exitpunkte auf vier be-
schränkt. 



40 Diskussionsbeitrag Nr. 303  

In einem ersten Schritt wird eine Matrix (A) aufgestellt, die die einzelnen Verbindungen 
der Vs untereinander widerspiegelt. 

Beispiel: Angenommen n=4 und das Netz hat folgende Netzstruktur: 

A B

CD

A B

CD  

Das oben dargestellte Netz umfasst die direkten Verbindungen AB, BC, CD und DA. 
Die Querverbindungen signalisieren mögliche Transportwege, die jedoch noch nicht 
über eine Netzverbindung verfügen. Die A-Matrix der realen Verbindungsmöglichkeiten 
zeigt nun an, welche direkten Verbindungen zwischen den jeweiligen Punkten existie-
ren. Diese Zuordnung erfolgt durch das Zuschreiben einer 0-1 Dummyvariablen.  

1101
1110
0111
1011

:

D
C
B
A

DCBAOrte

A  

Aus dieser A Matrix lässt sich folglich auch eine Preis-Matrix (oder Preis-Distanz-Matrix, 
wenn ein Punkt-zu-Punkt-System evaluiert werden soll) für das gesamte Netzwerk auf-
stellen. 

Für ein Entry-Exit-System wird die erste Spalte zu Entry-Punkten, die erste Zeile zu 
Exit-Punkten und die Werte innerhalb der resultierenden Matrix geben die jeweiligen 
Ein- und Ausspeisetarife wider. Zur Vereinfachung sei hier angenommen, dass die 
Entrypunkte mit den Exitpunkten äquivalent sind. Der erste Wert in der resultierenden 
A-Matrix kennzeichnet nun die Einspeisung in Marktgebiet A und die Ausspeisung in 
Marktgebiet A. Der zweite Wert in der Matrix kennzeichnet analog die Möglichkeit, in A 
einzuspeisen und in B auszuspeisen, etc..  

Kennzeichnen nun ien die Entry-Tarife eines Marktgebietes (i), iex die Exit-Tarife eines 

Marktgebietes und ip den lokalen Gaspreis am Handelsplatz des betrachteten Markt-

gebietes, so ergibt sich folgende Matrix. 
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ddddad

acaabaaaa

pexenpexenD
C
B
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Für einen virtuellen Handelspunkt sollte analog gelten, dass der Kauf des Gutes in A, 
verbunden mit der Einspeisung in das Netz in A und der Ausspeisung in B die gleichen 
Kosten verursacht wie der Kauf in Zone B inkl. der Ausspeisung in Zone B. Dies bedeu-
tet, dass die „Pfade“55, die das Gas zurücklegt, innerhalb der Handelszone (Deutsch-
land) keinen unterschiedlichen Preis aufweisen sollten, sofern ein funktionierender 
Markt vorliegt.56,57 Die langfristige Existenz unterschiedlicher Preise verdeutlicht folg-
lich den Mangel an funktionsfähigem Wettbewerb.58 

Die Modellierung des Gesetzes des Einheitspreises erfolgt anhand eines Vektorauto-
regressiven (VAR) Modells: 

Für das VAR werden folgende Variablen benötigt: 

=Δ tip , Änderung des Preises zwischen t und (t-1), bzw. eine Preiszeitreihe in ihren 

ersten Differenzen (stationäre Zeitreihe). Bedingen sich die Preise gegenseitig, so 
schlägt eine beliebige Preisänderung an einem der Knotenpunkte (V) auf die Preisver-
änderungen an den anderen Knotenpunkten durch. 

=tW exogener Änderungsfaktor, der alle Knotenpreise trifft (allerdings in unterschiedli-

chen Stärken) 

=∈ ],1[ Ll temporale Verzögerung der Variablen 

Es ergibt sich folgendes Gleichungssystem: 

                                                 

 55 Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass das Entry-Exit System eine pfadunabhängige Über-
tragung anstrebt, dennoch kann in diesem Kontext von einer Art „Pfad“ gesprochen werden. 

 56 Dieser Ansatz trägt bereits etwaigen Engpässen Rechnung. 
 57 Es wird folglich getestet, ob das Gesetz des Einheitspreises gilt, d.h. ob die Preise innerhalb des 

Marktes (z. B. Deutschland) einheitlich sind. 
 58 Die Ursachen dafür können z. B. hohe Suchkosten o. ä. sein. 
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     (6) 

mit den Störtermen gegeben als =tε white-noise. 

Das VAR-Modell erklärt die Preisänderungen über die angegebenen zusätzlichen Pa-
rameter. Eine Preisänderung setzt sich dabei zusammen aus einem exogenen Faktor 
tW für alle Knotenpunkte, 0,1,1γ  als heutigem Preis und der Summe über alle Preisände-

rungen, verbunden mit dem Parameter lji ,,γ , welcher die Auswirkungen der jeweiligen 

Änderungen im Zeitablauf auf den betrachteten Preis widerspiegelt (im Vorzeichen und 
der Höhe). 

0,, ≠ljiγ  kennzeichnet gleichzeitig die Arbitragemöglichkeit zwischen den Handels-

punkten oder zwischen den Perioden (oder beides). 

Beispiel: 01,6,2 >γ  bedeutet, die Preisänderung in Marktgebiet 2 wird durch eine Preis-

änderung in Marktgebiet 6 mit einer zeitlichen Verzögerung, einem so genannten lag 
von 1 verursacht, d.h. es existieren Arbitragemöglichkeiten, sobald eine Änderung im 
Preis von 6 festgestellt werden kann. 

Das oben genannte Gleichungssystem entspricht einem VAR-Model, in dem 
NLN +×2 -Koeffizienten geschätzt werden. Das Modell erlaubt die Überprüfung des 

Gesetzes des Einheitspreises. Gilt ein Preis für alle Teilnetze, liegt also wettbewerbli-
che Bepreisung vor, so sind alle Elemente der auftauchenden Matrix gleich null (0).59,60 

5.2.3.3 Benötigte Daten und Schlussfolgerungen 

Für die Überprüfung des Einheitspreisgesetzes werden Spotpreiszeitreihen, Entry- und 
Exitpreise und Anpassungsparameter für diese, sofern eine Neubepreisung der Ein- 
und Ausspeisepunkte innerhalb des Betrachtungszeitraumes erfolgt ist, benötigt. 

Die beschriebenen Kointegrations- und Arbitragetest Modellierungen erlauben es, den 
deutschen Gasmarkt im Zeitablauf zu analysieren. Es wird im Gegensatz zur zeitpunkt-

                                                 

 59 Die Nullhypothese lautet: Alle resultierenden Koeffizienten = 0. 
 60 Das vorliegende VAR-Modell kann auch über die Aufstellung der Kovarianz-Matrizen für die Preiszeit-

reihen und über die daran anschließende Analyse eines limitierten und unbeschränkten Modells über 
die Likelihood-ratio-test-statistik beschrieben werden. 
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bezogenen Marktkonzentrationsmessung eine dynamische Betrachtung ermöglicht. Für 
den Kointegrationstest gilt, dass dieser die Konvergenz der Preise, d.h. die Entwicklung 
des Marktes verdeutlichen kann. Daraus wiederum läßt sich die Wettbewerblichkeit der 
Märkte anhand deren Abhängigkeiten analysieren. Hierbei werden jeweils zwei Märkte 
auf ihre gegenseitige Wirkung hin überprüft. Der Arbitragetest mittels VAR-Modell er-
laubt darüber hinaus auch eine Quantifizierung der zeitlichen Effekte und eine simulta-
ne Erhebung der Kointegration bei mehr als zwei Marktgebieten. 

Für das deutsche Gasmodell liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine ausrei-
chenden Daten vor, um eine solche Analyse durchzuführen. Eine Analyse könnte aber 
voraussichtlich zu Beginn des Gaswirtschaftsjahres 2009 erfolgen. 
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6 Schlussfolgerung 

Die vorliegende Studie dient der Beschreibung und Analyse der wettbewerblichen Wir-
kung des neuen Zweivertrags-Gasnetzzugangssystems in Deutschland. Die Einführung 
des neuen Marktmodells impliziert neue Anforderungen und Chancen für die beteiligten 
Marktagenten. So sehen sich z. B. Gashändler mit neuen Kosten und Prozesspla-
nungsaufwendungen konfrontiert, erhalten aber gleichzeitig auch zusätzliche Flexibilitä-
ten in ihrer Organisation und Zugewinnmöglichkeiten aufgrund der angestrebten 
Gleichbehandlung und Diskriminierungsfreiheit innerhalb eines wettbewerblichen Mark-
tes. Die generellen Bestrebungen des Entry-Exit-Modells, den Wettbewerb zu fördern, 
bedeuten auch einen erhöhten Organisationsbedarf für die Übertragungsnetzbetreiber. 
Durch den Anreiz zur effizienten Netznutzung- und Vergabemodalitäten können die 
Netzbetreiber allerdings ihren Systemablauf verbessern.  

Die Analyse des vorliegenden Entry-Exit-Modells basiert auf der Beschreibung der tat-
sächlich zu beobachtenden Marktaktivitäten der einzelnen Akteure und ist dabei nach 
den entstandenen Teilmärkten (virtuelle Handelspunkte, Kapazitätsmarkt, Gasbörse 
und Ausgleichsmarkt) untergliedert. Die Tatsache, dass die Einführung des neuen Mo-
dells zum Abschluss dieser Studie nur wenig mehr als ein Jahr zurückliegt, erlaubt der-
zeit jedoch kaum allgemeingültige Prognosen für die Zukunft. Die tendenzielle Entwick-
lung, insbesondere im Vergleich mit dem vorherigen Einvertragsmodell, ist allerdings 
als vorsichtig positiv zu bewerten.  

Die primären Problemfelder des Systems lassen sich in der momentan noch mangel-
haften Liquidität der Teilmärkte und der Existenz einer zu großen Anzahl an separierten 
Marktgebieten zusammenfassen. Ersteres ist für einen noch sehr jungen Markt ver-
ständlich, so dass in Bezug auf die Liquidität und Akzeptanz der Teilmärkte abzuwarten 
ist, wie sich diese tatsächlich entwickeln werden. Für die zweite Problematik hingegen 
gilt es seitens des Gesetzgebers abzuwägen, ob eine regulatorische Reduktion der 
Marktgebiete für sinnvoll erachtet wird, oder ob die Tendenzen des Marktes selbst hin 
zu integrierten Teilmärkten ausreichen könnten. Die jüngeren Ankündigungen von Zu-
sammenschlussvorhaben sprechen zumindest dafür, dass wirtschaftliche Notwendigkeit 
und politischer Druck die Gastransportnetzbetreiber aus ökonomischer Perspektive 
positiv beeinflusst haben. 

Für zukünftige Analysen der Markt(-macht)entwicklung wurden in Abschnitt fünf dieser 
Studie mögliche Ansätze vorgestellt, die unmittelbar nach Verfügbarkeit der benötigten 
Daten ohne großen Aufwand durchgeführt werden können. Die vorgestellten Kointegra-
tions- und Arbitragetests ermöglichen dabei sowohl eine Abschätzung des Wettbe-
werbsgrades als auch eine Einschätzung über Richtung und Dynamik der Veränderun-
gen im Zeitablauf. 
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